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I. Staatsgesetze 

II. Kirchengeset~e 

Kirchengesetz über die Regelung des Disziplinarrechts 

der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck 

Vom 11. April 1956 

. Kirch~nleitung und Synm;Ie haben gemäß Artikel 99 
der Kirchenverfassung als Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Das Disziplinargesetz der Evangelischen Kirch~ in 

Deutschland vom 11. März 1955 - Amtsblatt der Evan
geli.schen Kirche in Deutschland 1955 Seite 3 -gilt mit der 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 im Bereich der evangelisch
lutherischen Kirche in Lübeck. 

(2) Auf den Bischof findet das Disziplinargesetz keine 
Anwendung. · · · 

(3) Die Disziplinarstrafe der Versetzung ist ausge
schlossen. 

§ 2 
(1) Die Disz.iplinarkammer ·entscheidet in der Besetzung 

mit einem rechtskundigen Vorsitzenden, zwei Geistlichen 
und zwei nichtgeistlichen Beisitzern; von diesen muß min
destens einer rechtskundig sein. .fr , 

(2) Ist der Beschuldigte ein· Kirchenbeamter, so tritt an 
die Stelle des der Ordination nach jüngeren _geistlichen 
Beisitzers ein Kirchenbeamter aus der Laufbahn des Be
schuldigten. 

§3 
(1) Die Mitglieder der Disziplinarkammer werden durch 

d1e Kirchenleitung beste1lt; für jedes Mitglied ist ein Stell
vertreter zu bestimmen. · 

(2) Mitglieder der Erweiterten Kirchenle.itung dürfen 
der Disziplinarkammer nicht angehören. _ 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder und· Stellvertreter be-
trägt sech,s Jahre. · · 

§4 
(1) Von der Bildung eines eigenen Disziplinarhofs für 

den Bereich der Landeskirche wird abgesehen. 
(2) Berufungsgericht ist der Disziplinarhof der Evange

lischen Kirche in Deutschland. 

§ 5 
Zuständige Dienststelle im Sinne der §§ 4 und 120 des 

Disziplinarg·esetzes !st die Erweiterte Kirchenleitung, im 
Sinne des § 14 die Kirchenleitung. 

'§ 6 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit dem 15. April 1956 

in Kraft. 
(2) ·zu dem gleichen Zeitpunkt treten die Disziplinar

ordnung der Deutschen Evangelischen Kirche vom 13. April 
1939-Kirchliches Amtsblatt Seite 125- und ·das Kirchen
gesetz zur Disziplinarordnung vom 2 .. August 1946 -
Kirchliches Amtsblatt Seite 11 - außer Kraft. 

Das vorstehende von der Synode am 4. April 1956 und 
von der Kirchenleitung am 11. April 1956 beschlossene 
Kirchengesetz wird hiermit verkün~et, 
Lübedc, den 15. Mai 19"56 

Die Kirchenleitung 
Göbel 

Nachstehend wird das Disziplinargesetz der Evange
lischen Kirche in Deutschland vom 11. Märi 1955, veröf
fentlicht im Amtsblatt der Evangelischen Kirche iil 
Deutschland Nr. 3/4, Jahrgang 1955, lfd. Nr. 59, zum kb-
druck gebracht. · 



Disziplinargesetz der. Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Vom 11. März 1955 

Auf Gründ der Artikel 13 und 10 b der Grundordnung 
hat die _Synode der Evang.elischen Kirche in Deutschland 
für die nach Maßgabe dieser Artikel beteHigten · Glied
kirchen das folgende Kirchengesetz .beschlossen, das hier-
durch verkündet wird. · · 

:bas Gesetz beruht auf folgenden Grundgedanken: 
Eine Ordnung der kirchlichen Amtsdisziplin ist nötig, 

um die Gemeinden vor Ärgernis und Unfrieden zu bewah
ren, eine rechte Amtsführ)lng zu fördern und das Amt vor 
schlechter Ausübung, Miß.brauch und Entwürdigung zu 
schützen. In der Kirche J esu Christi darf da1s Evangelium 
nicht anders verkündet werden, als in· steter Heiligung 
des ·persönlichen urid des amt<lichen J..ebens. Die Kirche ist 

·dafür verantwortlich, daß dem Ernst dieser Verpflichtung 
nicht Abbruch geschehe. Aber sfo· wird dem, der sich ver
fehlt hat, auch zeigen müssen·, daß sie ihri dennoch als 
Bruder achtet und ihm wieder zurechthelfen will. ·Denn 
die Li.ehe ist des Gesetzes Erfüllung (Röiri. 13, 10). 

Bei der Ausübung der Amtsdisziplin sollen alle Betei-
1.igten eingedenk s~in, daß ihr Tun ein Handeln vor dem 
Angeskht Gottes ist, der ein Gott der ·Liebe, der Gerech
Ugkeit und der Wahrheit ist. 

·· Hierauf zielen die Maßnahmen der folgenden Ordnung 
a1b. Das gleiche gilt von allen Maßnahmen 'bruderlichet 
Zucht, die neben dieser Ordnung zur Anwendung kom-
men. 

TeilA 
Verfahren gegen Geistliche 

AbschnHt I 
Anwendbarkeit und Zuständigkeit 

§ 1 
(1) Geistlkhe :sind nach dem überkommenden Sprach

gebrauch 'Und im Sinne dieses Gesetzes: 
a) auf Lebenszeit oder auf Zeit in, eineni geistlichen 

Amt der Evangelischen Kirche in Deutschland oder 
einer Gl.iedkirche oder in .einem der ·Leittlilg oder 
D~enstaufsicht der E_vangelischen Kirche in Deutsch
land oder einer Gliedkirche unterstehenden geist-· 
liehen Amt angestellte ordinierte Amtsträger, 

b) ordinierte Amtsträger im Wartestand· oder Ruhe-· 
stand, · 

c) ordinierte Hilfsprediger. 
(2) Das Recht der Gliedkirchen kann bestimmen, daß 

das Disziplinarverfahren nach diesem Ge.setz auch gegen 
ordinierte Pfarramtskandidaten stattfinden kann. 

§ 2 
(1) Wenn ein Geistlicher in oder außer dem Dienst 

schuldhaft Pflichten verletzt, die sich aus seinem mit ·der 
Ordination begründeten Amtsverhältnis ergeben, kann 

·gegen ihn wegen Amtspflichtvenletzimg ein Disziplinar
verfahren nach diesem Gesetz 1stattfinden. Die Amtspflich
ten eines Geistlichen bestimmen sich nach dem Reehte der 
Gliedlcirche, der ·er angehört. · 

(2) Uber den Vorwurf, ein Geistlicher sei in seiner Ver
kündigung von dem Bekenntnis der Kirche ·abgewichen, 
wird nicht nach diesem Gesetz entschieden. 

(3) Für die Ubung brüderlicher Zucht treffen die Glied
kirchen nähere Bestimmungen. 

§3 
(1) Ein Disziplinarverfahren kann auch· wegen solcher· 

Amtspflichtverletzung~n stattfinden, die ein Geistlicher dn 
einem früheren Amtsverhältnis ·als Gei.stlicher oder Kir
~henbeamter begangen hat. 

(2) Dasselbe gilt für frühere Verfehlungen eines Geist
lichen, die er nach der Ordination, aber außerhalb e·ines 
Amtsverhä:ltnisses ·begangen hat, wenn ihm wegen dieser 
Verfehlungen gemäß § 121 die durch die Ordination erwor
benen Rechte hätten entzogen werden können. · 

§ 4. 
(1) Ob wegen einer Amtspflich~verletzung mit Diszi

plinarmaßnahmen einzuschreiten ist, bestimmt die zustän
dige Dienststelle nach pflichtmäßig-em Ermessen. S.ie hat 
dabei ·das gesamte dienstliche und außerdienstliche Ver
halten des Beschuldigten zu würdigen. 

(2) Zuständige Dienststellen sind: 
a) für Geistliche, die im Dienst ocler :unter der Leitung 

ode.r Dienstaufsicht der Evangelischen Kirche in· 
Deutschland stehen, der Rat der Evangelischen · 
Kirche in· Deutschland, 

b) für Geistliche, die im Dienst oder unter der Leitung 
oder Dienstaufsicht einer Gliedkirche stehen, die 
nach gHedkirchlichem Recht zuständige Dienststelle, 

c) für Geistliche im Wartestand oder Ruhestand, die 
zuletzt vor Beginn des Wartestandes oder Ruh,e
standes zuständige Dienststelle oder die Stelle, auf 
die die Zuständigkeit übergegangen i·st, · 

d) für nicht angestellte ordinierte Hilf.s.geistliche die 
Gliedkirche, die die Ordination vo_llzogeri hat. 

Abschnitt II 
Disziplinarstrafen 

§ 5 
(1) Disziplinarstrafen sind: 
Warnung, 
Verweis, 
Geldbuße, 
Gehaltskürzung, 
Versetzung, 
Amtsenthebung, 
Entfe.rnung ·aus dem Dienst, 
Kürzung des Ruhegehaltes, 
Aberkennung de? Ruhegehaltes. 
(2)" Bei Geistlichen im Wartestand trit~ an die Stelle 

der Amtsenthebung Her~bsetzung des Wartegeldes. 
(3) Bei Geistlichen im Ruhestand tritt an die Stelle der 

Gehaltskürzung Kür~ung des Ruhegehalts und an die 
Stelle der Entfernung aus dem . Dienst Aberkennung des 
Ruhegehalts. 

(4) Auf Geistliche im Wartestand ist die Strafe der 
Versetzung, auf Geistliche im Ruhestand sind die Strafen 
der Versetzung und der Amtsenthebung nicht anwendbar. 

(5) Die Strafen. der Warnung, des Verweises und der 
Geldbuße können auch durch Disziplinarverfügung (§ 17), 
die anderen Strafen nur durch gerichtliches Urteil verhängt 
werden. 

(6) In demselben Disziplinarverfahren darf nur eine der 
Disziplinarstrafen verhängt werden. . 

(7) Den Gliedkirchen bllei;bt vorbehalten, in ihren Durch
führungsbestimmungen die Disziplinarstrafen der Geld
buße, Gehaltskürzung, Versetzung und Kürzung des Ruhe
gehalts für ihren Bereich auszuschließen. 

§ 6 
(1) Warnung ist die Mißbilligung, Verweis die •scharfe 

Mißbilligung einer Amtspflichtverletzung mit der Ankün
di·gung schärferer .Maßnahmen bei Wiederholung. 

(2) Miß.billigungen seitens der zium Erlaß von Diszipli-
. narverfügungen berechtigten Die-hststellen sind, auch 
wenn sie schr.iftHch erfolgen, keine Disziplinarstrafen, so
f ~rn sie nicht ausdrücklich als Warnung oder Verweis be
zeichnet werden. 

§ 7 
(1) Die Geldbuße darf das einmonatige Grundgehalt 

des Bestraften nicht übersteigen. 
(2) Die Geldbuße soll nur VeI"hängt werden, wenn es 

sich um Ordniungs;widrigkeiten handelt. 
·· (3) Die Gekl!buße, kann von den Dienstbezügen abge

zogen werden. 
§ 8 

(1) Die Gehaltskürzung besteht in der ibruchteilmiißigen 
Verminderung der jeweiliigen Dienstbezüge (bei Warte
staDJdsgeistlichen der Wartestandsbezüge) um ~öchstens· 
ein Fünftel und .längstens auf fünf. Jahre~ Der Vermh:_ide
rung unterliegen die Gerd- und Sachbezüge in Höhe des 

·Betrages, der bei der Feststellung der Einkommensteuer
pf.Iicht als Arbeitslohn zugrunde gelegt wird. Die Durch
führung der Gehaltskürzung beginnt mit der iiächst'en Zah
lung nach Rechtskraft des Urteils, sofern in diesem nichts 
anderes bestimmt ist. 
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(2) Hat der Bestrafte aus einem früheren kirchlichen 
Dienstverhältnis einen Anspruch auf Versorgungsbezüge, 
die mit Rück.sieht auf die in Abs. 1 Satz 1 •genannten Be
züge nur teilweise oder gar nicht gezahlt werden, so hat 
die -Gehaltskürnung keine Erhöhung dieser Versor.gungs
bezüge zur Folge. 

(3) Tritt ein zur Gehaltskürzung verurteilter aktiver· 
Geistlicher in den _Wartestand oder Ruhestand, so werden 
die aus seinem unverminderten Diensteinkommen errech
neten Versorgungsbezüge während der Gehaltskürzungs
frist u~ den im Urteil bestimmten Bruchteil vermindert. 
Da·sseLbe gilt für das Ruhegehalt- eines .W.artestandsgeist
lichen, der während der Gehaltskürzungsfrist in den· Ruhe- · 
stand tritt. 

(4) Stirbt der Bestrnfte während der Gehailtskürzu.ngs
frist, so enden die Wirkungen der Gehalt•skürztmg mit dem 
Ablauf des Sterbemonats. 

§ 9 
(1) Die Durchführung des auf Versetzung lautenden 

Urteils liegt der für das Amt des Bestraften zuständigen 
DienststeHe ob. Das dem Bestraften zu übertragende Amt 
muß derselben Laufbahn -angehören, braucht aber i:in übri
gen, auch hinsichtlich der Bezüge, dem bdsheriigen Amt 
nicht gleichwertig zu sein. 

(2) .Ist nacq. Feststellung der obersten Dienststelle des 
Bestraften binnen sechs Monaten nach Rechtskraft des Ur
teils die .Versetzung nicht mÖgI.ich gewesen, -so tritt der 
Bestrafte zu dem v.o.n der obersten Dienststelle zu 'bestim
menden Zeitpunkt in den Wartesta•nd. Die·ser Beschluß iiSt 
dem Bestraften zuzuste11en. Er ist unanfechtbar. 

(3) In dem auf Versetzung lautenden· Urteil kann .be
stimmt werden, daß der Bestrafte bis·· zur Durchführung 
der Versetzuillg von seinen Amtsgeschäften ;ganz oder teil
weise entbunden wkd und während dieser Zeit nur einen 
Teil seiner bisherigen Dienstbezüge erhält; die· Dienst
bezüge können dabei bis auf den Betrag des Wartegeldes. 
heraibgesetzt werden; das dem Bestraften bei Ve:risetzung 
in den Wartestand im Zeitpunkt der Rechtskraft des Ur
teils zustehen würde. 

§ 10 . 
(1) Durch die Amtsenthebung verliert der Bestrafte 

. sein Amt und erhält die Rechtsstellung eines Geistlichen 
im Wartestand. 

(2) Das Urteilkann bestimmen,-. daß der Bestrafte e~·st 
nach einer Frist, die auf höchstens zwei Ja.ihre zu·betnessen· 
ist, in einem Amt als Geistlicher oder Kirchenibeamter w.ie
der angestellt werden darf. Die. für den Bestraften zustän
dige oberste Dienststelle kiann ihn während dieser Frist 
einem anderen Geistlichen zur Hilfeleistung beiordnen 
oder in eine sonstige . ihn fördernde Tätigkeit einweisep.. 

(3) Bis zum Ablauf des Mon~ts,. in .·dem ·das Urteil 
rechtskräHig wird, stehen de~ Bestraften seine bisherigen 
Dienstbezüge zu. Der Bestrafte •erhält als Warteg•e1d vier 
Fünftel des normalen Wartegeldes; d«;)ch. kann im Urteil 
das Wartegeld auf einen geringeren Betrag herabgesetzt 
werden, j1edoch nicht unter die Hälfte d~s normalen Warte
geldes.Die-Zeit, die er auf Grund der Amtsenthebung im 
Wartestand verbringt, wird auf seine ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit nicht angerechnet. 

(4) Tritt de.r Bestrafte in den Ruhestand, so darf 'binnen 
fünf Jahren nach Rechtskraft des Urteils das Ruhegehalt 
nicht höher sein als das nach Abs. 3 hera'bgesetzte Warte
geld.· 

. (5) Stirbt der Bestrafte, so findet nach Al;>lauf des 
Ster.bemonats_ keine Herabsetzung statt. 

§ 11 
(1) Mit der Entfernung aus dem Dienst verliert der Be

strafte den Anspruch auf sämtliche Dienstbezüge und auf 
die Versorgung sowie die Befugnls, die Amtspezeichnung 
zu führen. Diiese Wirkungen treten, mit Ab:lauf des Mo-
nats· ein, in dem das Urteil re·chtskräftig wird. · 

{2)" Die Entfernung a.IUS dem Dienst und .ihre Rechtsfol
gen erstrecken sich auf alle Ämter, die der Bestrafte be1i 
Rechtskraft des Urteils im kirchlichen Dienst bekleidet hat. 

(3) War der Bestrafte vor dem Dienstverhältnis, das 
.durch die Bestrafung beendet wird, :aus einem kirchlichen 
Dienstverhältnis in den Ruhestand versetzt wo_rden, .so 
verliert er den Anspruch auf das frühere Ruhegehalt und 
d.ie entsprechende Hinterbliehen~.nversorgung sowie föe 
Befugnis, die dem früheren Dienstverhältnis entsprechende 
Amtsbezeichnung mit einem den Ruhestand bezeiChn.enden 
Zusatz zu führen, es sei denn, daß ihm der Anspruch oder 

· die Befugnis ausdrück.J..ich .,pelassen werden. 

27 

§ 12 
(1) Die Entfernung-aus dem Dienst hat den Verlust der 

mit der Qrdination erworibenen Rechte zur Folge, wenn 
nicht da:s Urteil aus besonderen Gründen .ausspricht, daß 
diese Rechte dem Bestraften belassen werden. 

(2) Die mit der Ordination erworbenen Rechte im Sinne 
dieses Gesetzes sind die Ermächtigung zur öffentlichen 
Wortverkündigung, zur Verwaltung der Sakramente und 
~ur Vornahme von Amtshandlungen sowie das Recht, eine 
geistliche· Amtsbezeichnung zu führen und die Amtstracht 
eines Geistlichen zu tragen. 

§ 13 
(1) Auf die Disziplinarstrafe der Heraibsetzung des 

Wartegeldes finden die Bestimmungen des § 10 Abs. 2 
bis 5 s.inil!gemäß Anwendung. 

(2) Für die. Diszipliinarstraf e der Kürzung des Ruhege
haltes gelten sinngemäß die Bestimmungen des § 8 .Abs. 1, 
2 und 4. 

(3) Die Disziplinarstrafe der Aberke~ung des Ruhe
gehaltes bewirkt das Ausscheiden de-s Bestraften aus dem 
Amtsverhältnis ars Geistlicher im Ruhestand. Die Bestim
mungen der §§ i 1 und 12 gelten sinngemäß. 

. (4) Tritt ein zur Gehaltskürzung oder zur Entfernung 
aus dem Dienst bestrafter Geistlicher vor Rechtskraft des 
Urteils in den Ruhestand, so wirkt da:s auf Gehaltskürzung 
laµtende Urteil als Urteil auf Kürzung des Ri;i.hegehaltes, 
das auf Entfernung arus dem Dienst lautende Urteil al•s Ur
teil auf Aberkennung des Ruhegehaltes. Tritt ~in zur 
Amtsenthebung :bestrafter Geistlicher vor Rechtskraft des 
Urteils in den Ruhestail!d, so gelten die Bestimmungen des 
§ 10 Abs. 4 und 5. 

Abschnitt Irr·· 
Ermittlungen 

§ 14 
(1) Werden Tatsachen bekannt, .die den Verdacht einer· 

Amtspflichtverle~rung begründen, so veranlaßt fü.e zustän
dige Dienststelle die nötigen Ermittlungen, um den Sach
verhalt aufzuklären. Dwbei" .ist der Betroffene zu hören. 

(Z) Der· Betroffene kann. weitere Ermittlungen anregen. 
Er ist über das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen zu 
unterrichten; 

§ 15 
(1) Eine Dienststelle, die Ermittlungen nach § 14 ver

anlaßt, k!ann dem Betroffienen ·im Wege der Beurlaubung 
die Ausübung des Dienstes vorläufig untersagen, jedoch 
längstens für sechs Monate. Eine ihr nachgeordnete Stelle 
der Dienstaufskht kann diese Maßnahme nur in dringen
den Fällen treffen und muß unverzüglich die Entscheidung 
der zuständigen Dlenststelle herbeiführen. -

(2) Dies·e Maßnahme kann jederzeit wieder aufgehoben 
werden. 

§ 16 
Ergeben die Ermittlungen keinen Anlaß zu einem wei

teren Verfahren, •so ist dies dem Betroffenen unter An
gabe der Gründe mitzuteilen. 

Abschni-tt IV 
Disziplinarveriügung 

§ 11 
(1) Die nach§ 4 zuständig·en DienststeHen können War

nung, Verweis und Geldbuße durch Disziplinarverfügung 
verhängen. · 

(2) Die Disziplinarverfügung ergeht schriftlich und ist 
zu begründen. Sie wird dem Besch:ulidigten mit Rechtsmit
telibelehrung zugestellt. 

(3) Der Bestrafte kann binnen zwei Wochen nach der 
Zust~llung Beschwerde bei der Dienststelle einleg·en, die 
die Disziplinarverfügung erlassen hat. Diese kann der Be-· 
schwe1de abhelfen. Tut ·sie es nicht, so -hat sie die. Be
schwerde mit i!hrer Stefäungnahme .innerhalb ·von zwei 
Wochen der Disziplinarkammer vorzulegen. Djese ent-· 
scheidet durch Beschluß endgülttg. Sie kann auch ·münd
liche Verhandlung anordnen und Zeugen sowie Sachver
sti;i.ndige vernehmen. Nachdem die Dienststelle, die die 
Disziplinar.verfügiung erlassen hat, die Beschwerde ;der 
Disziplinarkammer zugeleitet hat, ist sie nicht mehr be
fugt, ihre Verfügung zu ändern . 

Abschnitt V 
Föriilliches , Disziplinarverfahren 

1. Allgemeines 
§ 18 

Stellt die zuständige Dienststelle (§ 4) fest, daß eine 
Disziplinarverfügung nicht au~reicht, so leitet sie das förm
liche Diszip~inarvetfahren ein. 



§ 19 
(1) Die kirchlichen Dienststellen leisten einander im 

·verfiahren auf Grund dies·es Gesetzes AmtshHfe .. 
(2) Staatliche Rechts- und Vollstreckungshilfe kann, so

weit sie nach dem in den Gliedkirchen geltenden Recht 
zulässig ist, in Anspruch ;genommen werden. 

absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kiann. Die Ent
bindung von der v.erpflichtun:g zur Verschwiegenheit gilt 
auch für die Hilfspersonen. 

(3) Die bezeichneten Personen sind vor jeder Verneh
mung· über ihr Recht zur Verweigerung· des Zeugnisses 
zu belehren. 

§W §~ . 
Das Diszipl.inarverfähreµ kann bis zur Beerrdiguiig (1) Jeder Zeuge kann die Auskiunft auf solche F:ragen 

eines anderen ·gesetzlich geordneten Ver.fahrens arusge- verweigern, deren. Beantwortung . .thm. selbst oder einiem 
setzt werden, wenn in diesem eine Frage zur Entscheidung der in § 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 bezeichneten Angehörigen 
steht, deren Klärung. auch für die Entscheidung im Diszi- die Gefahr strafgerichtlich~r Verfolgung zurziehe-n würde 
plinarverfahren erfordedich i:st. Insbesondere kann die oder ihm zur Unethre gereicht. 
Aussetzung des Disziplinarverfahrens erf.olgen, we_nn ge- (2) Der Zeuge ist über .sein Recht zur Verweigerung der 

· Auskunft zu belehren. · 
gen den Beschu1digten ein stri:i:fgerichtliches Verfahren we- . 
gen des·selben Sachverhalts stattfindet. § 26 · 

Vor der Vernehmung sind die Zeugen zur Wrahrhedt zu 
§ 21 ermahnen und dar~mf hinzuweisen, daß sie füre Aussagen 

(1) Der Untersuchungsführer und di·e Disziplinar- gegebenenfa1ls 2}U !beeiden haben. Hier.bei sind sie über 
gerichte haben von Amts wegen alles zu tun, was mr Er- die Bedeutung des Eides zu belehren. · 
forschung der:Wahriheit für die SchuMfeststellung run!d die § 27 
Strafzumessung erheblich ist. Neben den belastenden sind (l) Die zeuge:n/sind einzeln und in Abwesenheit der 
auch die entlastenden Umstände zu ermitteln. 

( ) 
später zu· hör.enden Zeugen zu viernehmen. 

2 Soweit diese Tatsachen nicht offenkundig sind oder (2) Eine Gegenüberstellung mit anderen zeugen ode-r 
vom Beschuldigten glaubhaft zugestanden werden, ist der mit dem Beschuldigten ist zulässig, wenn es für das wei
Beweis, vor.behaltlich der· BestiIIlIP-ungen des § 22, im 
Disziplinarver.fahren selbst zu führen. Beruht der Beweis teJ;"e Verf.ahren geboten erscheint. 
auf der Wahrnehmung einer Person, so ist s-ie vorbeihalt- § 28 
lieh der Bestimmung des§ 22 Aibs. 2 als Zooge. zu verneh- (1) Vereidigt weroen können nur Zeugen, die einei:: 
men. christlichen Kirche .angehören und das 16: Lebensjahr voll

endet :haben. Sie sinJd nur zu vereidig-en, wenn der Eid zur 
Ermittlung der Wahrheit unerläßlich erscheint. In der Re
gel soll die Vereidigung erst in der Verhandlung vor der 
Disziplinarkammer erfolgen. Die Vereidigung ist in jedem 
Fa1le in der Niederschrift zu vermerken. 

§ 22 
(1) Der Entscheidung im Disziplinarverfahren können 

zugrunde gelegt werden: 
1. die tatsächlichen Feststellungen des rechtskräftigen 

Urteils in einem strafgerichtlicheii Verfahren .gegen 
den Beschuldigten, das denselben Sachverhalt zum 
Gegenstand hat, · 

2. die tatsächlichen Fests·tellungen der rechtskräftigen 
Entscheidung in einem an~eren gesetzlich geordne
ten Verfahren, die den Gegenstand. des Disziplinrar
verf ahrens bildenden Sachverhalt betreffen. 

(2) Niederschriften über Auss.agen von Personen, die 
in einem anderen gesetzUch geordneten Verf.ahren ver
nommen worden sind, ·können nur mit Zustimmung des 
BerSchuldigten und de'S Vertreters der einleitenden Dienst
stelle verwertet werden. Der Zustimmung bedarf es nicht, 
wenn die Person, um deren Aussag·e es sich handelt, im 
Disziplinarverfahren nicht vernommen werden kann. 

(3) Schriftliche Auskünfte von Behö.rden oder sonstigen 
Dienststellen und Amtspersonen können der Entscheidung 
zugrunde gelegt werden. 

§ 23 
l!ber jede Beweiserhebung außerhalb der Verhandlung 

vor den Disziplinarger.ichten ist ·eine Niederschrift aufzu
nehmen, deren Wortlaut verlesen, genehmigt und unter-
schrieben wird. · 

§ 24 
(1) Das Zeugnis können verweigern: 
L der Verlobte des Beschuldigten, · 
2. der Ehegatte des ;Beschuldigten, auch wenn die Ehe 

nicht mehr besteht, 
3, ?'er mit dem Beschuldigten in gerader Linie ver

wandt, verschwägert oder durch Annahme an Kin
des Statt verbunden oder in der Seitenlinie bis zum 
_dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade 
verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche 
die Schwägerschaft be.gründet ist, nicht mehr. be
steht, 

4. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschatt 
als Seelsorger 1anvertraut worden oder beka·Iint ge
worden ist, 

5. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen 
in dieser Eigenschaft anvertraut ist, . 

6. Rechtsanwälte und Ärzte über das, was ihnen bei 
Ausübung ihres 'Berufes anvertraut ist, 

zu 5 und 6 soweit ·sie nicht von der Verpflichtung zur Ver
schwiegenlheit entbunden sind. · 

(2) Den in Abs. 1 Ziff. 4 'bis 6 Genannten stehen ihre 
Gehilfen und die Person~n gleich, die zur Vorbereitung 
auf den Beruf an der berufSmäßigen Tätigkeit teilnehmen. 
Uber die Ausübung des Rechtes dieser Hilfspers.onen, das 
Zeugnis zu verwei-gern, gp.tscheiden die in Abs. 1 Ziff. 4 
bis 6 Genannten, ~s sei :crenn, daß diese Entscheidung in 

(2) Di<e in.§ 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 bezeichneten Ange
hörigen des Beschu1digten haben das Recht, die Beeidigung 
des Zeugnisses zu verweigern; sie sind hierüber zu ibeleh
ren. 

(3) Den Gliedkirchen pletbt vorbehalten, die Zulässig
k~t der Vereidigung auszuschließen oder einzuschränken. 

. . § 29 
Der Eid w.ird in folgender Weise geleistet: 

Der Vernehmende richtet an den Ze111gen die Worte:_ 
„Sie schwören 'bei Gott, dem Allmächtigen Uilld All
wissenden, daß Sie nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit .gesagt, nichts hinzugesetzt und nichts 
·verschwiegen haben." -

Hier·auf spricht der Zeuge die Worte: 
„Ich schwölle es, _rso wahr mir Gott helfe." 

§ 30 
(1) Die Vernehmung be:ginnt damit, daß der Zeuge über 

Vornamen und Z111namen, Alter., Religionszugehörigkeit, 
Stand order Gewerbe und Wohnort befra.gt wird. Erforder
lichenfalls sind dem Zeugen Fragen ürber solche Umstände, 
die seine Glaubwürdigkeit .in de_r vorHegenJden Sache be
treffen, inshesonJdere über seine Beziehungen zu dem Be
schuldigten oder dem Verletzten vorzulegen. 

(2) Der Zeuge ist zu veranlassen, das, was ihm von dem 
Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, im Zusam
menhang .anz-ugeiben. Zur Aufklärung und zur VervoUstän
dig_ung der Aussa:ge sowie zur ·Erforschung des Grundes, 
auf dem das Wissen des Zeugen beruht, .sind nötigenfalls 
weitere Fragen zu stellen. · 

§ 31 
Auf Sachverständige sinddie Vorsc"Q.riften üher Zeugen 

entsprechend anzuwenden, soweit nicht in den nachfolg.en
den Paragraphen abweichende- Vor.schriften getroffen 
sind .. 

§ 32 
(1) Ein Sachverständiger kann aus dens-elben Gründen, 

die zur Ablehnung eines Ricliters berechtigten (§ 42), ab
gelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann dedoch nicht 
daraus entnommen wer.den, daß der Sachverständd.ge ails 
Zeuge vernommen worden ist. 

(2) Das A.JblehnU1I1gsrecht stehf.dem Vertreter der ein
leitenden Dienststelle und dem Beschuldigten zu. Der Ab

. lehn111ngsgrund ist ~laubhaft zu machen. 
§ 33 .. 

Der Sachve:r:ständigeneid ist nach Erstattung des :Gut
. achtens zu leisten. Er geht '.dahin, daß -der Sachverständige 
das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und 
Gewissen erstattet hat. · 
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§ 34 
Soweit zum B~weis verga.ngener Tatsachen oder Zu

stände, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde 
erforderlich war, sachkUJD!dig:e Per.son:en zu vernehmen 
sind, gelten die Vorschriften üb~r den Zeugenbeweis·. 

§ 35 
Findet die Einnahme eines Auge11Scheins statt, so ist in 

der Niederschrift der vorgefundene Sadlbestand festzu
stellen und darüber Auskunft zu gieben, .welche· Spuren 
oder Merkmale, de·r.en Vorhandensein nach der besonde
ren Beschaffenheit des Falles vermutet werden konnte, 
gefehlt haben. 

§ 36 
(1) Soweit der Inhait anderer als der Verf.ahrensakten 

VerW-ertuu.g finden son, sind die anderen Akten. zu den 
Verfahrensakten beizuziehen oder mit .ihrem für das Ver
fahren wesentlichen Inhalt abschriftlich zu den Verfah
rensakten zu nehmen. Dem Beschuldigten und .seinem Ver
teidiger . ist auf Antra-g Einsicht .in die Verfahrensakten 
und etwaige Berakten zu .gewähren._ 

(2) Der Ve·rtreier. der einleitenden Dienststelle kann 
sich durch Einblick in die Akten u'ber den Stand des Ver-
fahrens unterrichten. · 

§ 31 
Sfod Schriftstücke zuzustellen, so kann es geschehen 
1. durch Ubergabe an den Empfänger gegen Empfangs

schein; verweigert der Empfänger die Annahme des 
Schr.iftstück.es oder das Ausstellen des Empfangs
scheines, ·so gilt das ·Schri-ftstück. mit der Weigerung 
als zugestellt, wenn eine Niederschr.ift über den 
Vorgang zu den Akten .gebracht iist, . 

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rück.schein, 
3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde, 
4. durch Bekanntmachung im kirchlichen Amtsblatt; 

wenn der Aufenthalt des Empfängers nicht zu er
mitteln :Lst, 

5. an Behör1den und sonstige kirchliche Dienststellen 
·auch durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift 
des zuzustellenden· Schriftstückes; der Empfänger 
hat den Tag, 1au dem ihm die Akten vorgelegt. wer
den, darin zu vermerken. · 

§ 38 
Eine Frist endigt mit Ablauf des Tages der letzten 

Woche, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage 
entspricht, an dem die Frtst begonnen hat. Fällt das Ende 
einer Frist auf. einen Sonntag odet auf einen allgemeinen 
oder kirchlichen Feiertag, so endigt die Frist mit· Ablauf 
des nächstfolgenden Werkta·ges. 

§ 39 
(1) Gegen die Versäumung einier Fri•st kann die Wie

dereinsetzung in den voriig·en Stand beansprucht wer4en, 
wenn der Antragsteller durch Naturereigni!sse oder ·an
dere unabwendbare Zufälle an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. Als unabwendbarer Zufall ist es 

· anzusehen, wenn der Antragsteller von einer Zustellung 
ohne sein Verschulden keine Kenntnis' erlangt hat. 

(2) Das Gesuch um Wli.edereinsetzung in den vorigen 
Stand muß binnen einer Woche nach Beselitigung deisHin
demisses bei der Stelle, bei der die Frist wahrzunehmen 
gewesen wäre, unter Ari.g.abe und Gl•aubhaftmach:tmg der 
Versäumnisgründe eingebracht werden. Mit dem Gesuch 
ist zugleich die versäumte Handlung selbst nachzuholen. 

(3) Uber das Gesuch entscheidet die Stelle, die bei recht
zeitig erfolgter Handlung zur Entscheidung in der Sache 
selbst berufen gewe·sen wäre, .endgültig. 
· (4) Durch das Gesuch um Wiedereinsetzung inden vori

gen Stand wird die Vollstreck.tmg einer Entscheidung nicht 
gehemmt. Die· Disziplinarkammer oder der Disziplinarhof 
kanin jedoch einen: Aufschub der Vollstredmng anordnen. 

§ 40 
(-1) Der Untersuchungsführer oder ein Mitglied eines 

Disziplinargerichts ist von seinem Amt .ausgeschlossen, 
1. wenn er selbst durch die Pflichtverletzung verletzt 

ist, 
2. wenn er Ehegatte oder Vormund der. beschuldi.gten 

oder der verletzten Person ist oder gewesen ist, 
3. wenn er mit dem Beschuldigten oder mit dem Ver

letzten in gerader';Linie verwandt, verschwägert 

oder durch .AJ11nahme an Kindes Statt verbunden, 
,_ in der Seitenlinie bis zum dritten Gr~ade v1erwandt 

oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch 
wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft be
gründet ist, nicht mehr be~teht, 

4. wenn er -in der Sache als Zeuge oder Sachverstän
diger vernommen worden ist. 

(2) Mitglied eines DiszipLinarg,erichts kann nicht sein, 
wer mit der Verfolgung des Gegenstandes der Anschuldi-
gung amtlich befaßt gewesen ist. · 

§ 41 
(1) Ein Mit.grlied eines Disziplinargerichts, das bei einer 

durch Rechtsmittel angefochtenen Entscheidung mitgewirkt 
hat, ist von der Mitwirkung bei der Entscheidung -in hö
herer Instanz ,arusgeschlossen. 

(2) Der Untersuchungsführer darf in den Sachen, in · · 
denen er die Untersuchung geführt hat, nicht Mitglied 
eines · Disziplinargerichts sein. 

§ 42 
· (1) .Der Untersuchungsfüh:rier oder ein Mitglied eines 

Disziplinargerichts kann sowohl in den Fallen, in denen. 
er von der Ausübung des Amtes ausgeschlossen ist, als 
auch wegen Besorglllis der Befangenheit abge1ehnt werden. 
We1gen Besorgnis der Be;f.a.ngenheit findet die Ablehnung 
statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen 
gegen .die Unpar.teilichkeit des Abgelehnten zu rechtferti
gen. Das Ablehnungsrecht steht der Einleitungsbehörde 
und dem IBeschuldigten zu. 

(2) U'ber die Ablehnung des Uintersuchungsführers ent
scheidet die Stelle, die ihn bestellt ·liat. Ubet die Ableh
nung eines Richters entscheidet das Gericht, dem er ·an
gehört, durch iunanfeC:b.tbaren Be•schluß, wobei an Stelle 
des Abgelehnten sein Stellvertreter mitwirkt. 

(3) Liegt eine AI>lehnung nicht vor, teilt aber der Unter
suchungsführer oder ein !Mitglied eines Disziplliin.argerichts 
einen Sachverhalt mit, der seine Ablehnung (Absatz 1) 
begründen könnte, so entscheiden hierüber die entspre
chenden in Absatz 2 genannten Steilen. Das gleiche gilt, 
wenn auis .an!<i:erer Veranlassung Zweifel ·darüber ent
stehen, o•b de·r Betrieffende von 'der Ausübung des Amtes 
ausgeschlossen ist. 

2. ·E i n 1 e i tu n .g d e s V e r f a h r e n s 
§ 43 ' . 

(1) Das Verfahren beginnt mit der Zustellung einer 
Einleitungsverfügung der zuständigen Dienststelle an den 

. Beschuldigten. 
(2) Die Einleitungsverfügung muß den wesentlichen 

Inhalt der Beschuldigung angeben und soll möglichst den 
Vertreter der einleitenden Dienststelle und den Unter
suchungsführer bezeichnen (§ 44). 

§ 44 
(1) Der Beschuldigte kann sich nach Einleitung des Ver

fahrens eines Vertcidig·ers bedienen. 
(2) Als Verteidig·er sind zugelassen 
a) Geistliche einer Gliedkirche der Evangelischen 

Kirche in .Deutschland, 
·b) Lehrer an den ev1arngelischen theologi1schen Fakul

täten der staatlichen Universitäten und an den 
evangelischen k-irchlichen Hochschulen, 

c) Volljuri15ten, Rechtslehrer an deutschen Hochschulen 
und Rechtsanwälte, die einer Gliedkirche der Evan
gelischen Kirche .in-Deutschland angehöre:i;i und das 
kirchliche Wahlrecht nicht verloren haben. 

(3) Andere g;eeigne·te Personen, die· einer GHedkir:che 
der 1Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und 
das kirchliChe Wahlrecht nicht v.erloren haben, können als 
Verteidiger zugelassen werden. 

§ 45 
Sind für den Beschuldigten, der mehrere Ämter be

kleidet hat, verschiedene DieDJststellen (§ 4) zuständig, so 
darf nur eine von ihnen das Verfahren einleiten. Verstän
digen sie s-ich nicht darüber, so entscheidet der Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. 

§ 46 
. Verfahren, die gegen mehrere Beschuldigte we.gen des
selben Sachverhalts oder gegen einen Beschuldigten we
gen verschiedeDJer Sachverhalte eingeleitet .sind, können 
·miteinander verbunden und wieder ge,trennt w~rde:n.. 
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§ 41 
(1) Das förmliche Verfahren gUedert sli.ch in die Unter

suchung und in das Verfahren vor dem Disziplinargericht. 
(2) Von der Unt~11suchung kann abg·esehen werden, 

wenn der Sachverhalt :hinreichend 1geklärt .ist. Der Be
schuldigte ist davon in Kenntnis zu ,setzen. 

§ 48 
(1) Bei oder .. alsbald nach Einleitung des förmlichen 

Disziiplinarverfährens bestellt die einleitende DienststelJe 
für sich einen Vertreter und, falls sie nicht von der Unter
suchung a.ibsieht, einen Untersuchrungsführer. Die Beste!- · 
lungen sind dem Beschuldigten spätestens bei seiner er-
sten Ladung zur Vernehmung mit:ruteilen. · · 

(2) Zum Vertreter der einleitenden Dienststelle und 
zum Untersuchungsführer sollen grundsätzlich ·Mitgldeder 
unc:i theologische oder juristische Hilfsarbeiter der ein
leitenden Dienststelle· sowie Pfarrer und Kirchenbeainte 
bestellt werden. · 

(3f Die Bestellung des Vertreters dEfr einleitenden 
Dienststelle kann widerrufen werden. Er ist an die Wei
sungen der einleitenden Dienststelle gebunden. 

3. U n t e r s u c h u n g 
- § 49 

(1) Dem Untersuchungsführer dürfen· keine Weisun-
gen gegeben werden. · 

(2) Die Bestellung des Untersuchungsführers kann nur 
widerrUJf en .werden, wenn er aus e.inem Amt als Kirchen
beamter, Hilfsarbeiter oder Geistlicher, das er bei seiner 
Bestellung bekleidet hat, at1:ss~eidet. 

§ 50 
(1) Der Unter.suchungsführer hat einen Schriftführe-r 

hinzuzuziehen, den er auf sefa Aint, insbesondere zur Ver
schwiegenheit, verpflichtet. 

(2) Uber einen Antrag auf Ablehnung des Schriftfüh
rers entscheidet der Untersuchungsführer ·endgüfüg. 

§ 51 
(1) Der Untersuchungsführer v.ernimmt den Beschul

digten und erhebt die Beweise. Der Vertreter der einlei
tenden. Dienststelle, der Beschuldigte und sein Verteidiger 
sind- zu deri Beweiserhebungen zu laden und haben das 
Recht,. Fragen zu stellen. Der Untersuchungsführer ~ann 
die vorgenannten Beteiligten einzeln 0der insgesamt von 
der Teilnahme an Unte.rsuchungshandlungen ausschließen, 
wenn er :es mit Rücksicht auf den Untersuchungsz·weck für 
nöti.g hält. In diesem Falle hat er den Ausgeschlossenen 
über das Eligebnis zru ·unterrichten und den Vorgang in 
der NiedeilSchrift zu vermerken. Der Untersuchungsführer 
hat das Recht, Fragen, die nicht zur .Sa:che gehören, · zu
rückzuweisen. Auf Antrag ist dies in der Niederschrift zu 
verme·rken. · · 

(2) Ergibt rdie Beiweiserheibung die Notwendigkeit wei
terer Untersuchungshandlungen, so kann der Unter
suchungsführer diese .auch opne vorherige Ladung des 
Vertreters der einleitenden Dienststelle, des Bes·chuldigten 
und seines Verteidigens vornehmen, wenn der Fortgang 
de.s Untersuchungsv:erfahrens ·es erfordert. I:ri. diesem Falle 
hat er den Vertreter der einl•eitenden Dienststelle, den Be
schnüdigten und seinen Verteidiger über das Ergebnis der 
weiteren Untersuchungshandlurigen Ziu unterr:ichten. 
. (3) tBeweisanträgen des Vertreters der einleitenden 

Dienststelle muß der Untersuchungsführer stattgeben. Be
weisanträgen des Beschuldigten oder des Verteidigers soll 
er stattgeben, soweit sie für die Schuldf:rage, das Strafmaß 
oder die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages (§ 85) von 
Bedeu~ung se·in können. · · 

(4) Der Untersuchungsführer kann den B.eschuldigten, 
den Verte1diger sowie ·zeugen iund Sachverständige aus 
dem Verhandlung1sraum verweisen, wenn sie den zur Auf
rechterhaltung der Ordnung e:r:la.ssenen Weisungen nicht 
Folge leisten. 

§ 52 
_ (1) Ergibt die Untersuchung den Verdacht einer wei

teren Amtspiilichtverletzung, so kann der Vertreter der 
einleitenden Dienststelle mit Genehmigung di.eser Dienst
stelle .beantragen, daß die Untersuchung auf neue Tat
sachen erstreckt wird. · 

(2) Dem Beschuldigten und dem Verteidiger ist Ge;_ 
legenheit zu geben, sich auch zu den neuen Anschulrdigun;_ 
gen zu äußern. · , , 

§ 53 
Hält der Untersuchungsführer da1s Ziel der Unter

suchung für erreicht, so hat er dem Beschuldigten Gelegen
h·eit zu ge.ben, sich abschließend zu äußern. Danach legt 
er der einleitenden Dienststelle die Akten vor. 

§ 54 
(1) Die einleitende Dienststelle muß das Verffrhren 

einstellen, 
a) wienn es nicht rechtswirksam eh"igeleitet oder wenn 

es unzulässig ist, 
b) wenn der Beschuldigte ·Stirbt, 
c) W_E?nn der Beschuldigte aus der Stellung eines Geist

lichen im Amt oder im Warte- oder Ruhestand nach 
. dem gliedkirchlichen Recht unter Wegfall aller da

mit venbundenen Ansprüche und Befugnisse (§§ 11 
und 12) ausscheidet. 

(2) Die einleitende DienststelLe hat das Verfa.hren fer
ri.er einzustellen, wenn sie •auf Grund des Ergebnisses. der 
Untersuchnmg zu der Uberzeugung gelangt, daß ·eine 
schuldhafte Amtspf.lichtverletzung 1nicht voirliegt oder nicht 
erweisbar ist. Sie kann das Verfahren auch aus Gründen 
ihres pflichtgemäßen Ermessens einstellen. In diesem Falle 
kann sie in Ver:bindung mit der Einstellung auch eine 
Disziplinarverfügung nach § 11 erlassen. . 

(3) Die Einsteliungsverfügung ist zu begründen ~nd 
d~m Beschuldigten zuzustellen. 

. § 55 
(1) Wird das Verfahren nicht eingestellt, so legt der 

Vertreter der einleitenden Dienstst·elle ·der Disziplinar
kammer eine Anschuldigungsschrift vor. 

(2) Die Anschuldigungsschrift muß die Tatsachen, in 
denen die Pflichtverletzung e11hlickt wird, und die Beweis
mittel ang.eben. Sie darf Belastendes nur verwerten, so.weit 

·der Beschuldigte Gelegenheit gehabt hat, ·•sich dazu zu 
äußern. 

4. D i s z i p li n a r g e r i c h t e 
§ 59 . 

. (1) Disziplinarkammern WE:lrden gebildet bei der Evan
gelischen Kirche in Deutschland für deren Amtsstellen und 
bei den Gliedkirchen. Die Bildung gemeinsamer Diszi
plinarkammern für den Bereich mehrerer Gliedkirchen ist 
zulässig. . 

· (2) Der Disziplinarhof rder EvangeJJischen Kirche in 
Deut~chland ist Berufungsgericht. Er kann in einep. luthe
risctien, einen reformierten und einen unierten Senat g·e-
gliedert werden. · . . 

(3) Den Gliedkirchen •steht es frei, von der Vorschrift 
des Ab.satzes 2 keinen Gebrauch zu machen. In diesem 
Falle bilden· isie für ihren Bereich einen eigenen Diszi
plinarhof. Die füldung efües· gemeinsamen Diszipl:inar
hofs für den Bereich mehrernr Gliedkirchen ist zulässig. 

(4) Nötigenifalls sind ibei den Disziplinarkammern Ab
teilungen, bei dem Disziplinarhof mehrern Senate glei
chen :Sekenntnisses zu bilden. Das Nähere bestimmen für 

·die Gerichte der Evangelischen· Kirche in Deutschland der 
· Rat, für-die Gerichte der GHedkirchen deren Leitungen. 

§ 57 
Die Mitglieder der Di.szipLinargerichte führen ihr Amt 

in Bindung an die Heilige Schrift und das Bekenntnis ihrer 
Kirche. Sie müssen, soweit sie nicht Geistliche sind, die 
Befähigung zum Amt des Ältesten (Kirch~nvorstehers) be
sitzen. Sie führen ihr Amt in richterlicher Unabhängigkeit. 

·-Sie sind nur dem Gesetz unterworfen .und an Weisungen 
nicht g·ebunden. . 

§ 58 
(1) Die Disziplinarkammer entscheidet in der Be·setzung 

mit einem rechtskundigen Vor.sitzenden, zwei .geistlichen 
und zwei nichtgeistlichen Beisitzern. Von den Beisitzern 
muß mindestens einer rechtskundig •Sein. Ist eine Glied
kirche zu solcher Besetzung nicht in der Lage, so entschei
det die Disziplinarkammer in· der Besetzung . mit einem 
rechtskundigen Vorsitzenden, eißlem geistlichen und einem 
weiteren Beisitzer. · · 

(2) Der· Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland entscheidet ·in der in Absatz 1 Satz 1 vorge
sehenen Besetzung. Seine Mitglieder müssen jeweils dem 
Bekenntnis des ß.eschuldigten angehören. 

· (3) RechtskJUndig sind - vorbehaltlich abweichender 
Bestimmungen der Glieldkirchen - Volljuristen und 
Rechtslehrer an deutschen Hochschulen. 
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(4) In Fällen, in denen die Gerichte durch Beschluß zu 
entscheiden haben, genügt die Besetzung mit dem Vor
sitzenden und· je einem. geistlichen und nichtgeistlichen 
Beisitzer. · ·-

§ 59 
Die Disziplinargerichte entscheiden mit einfacher Mehr

heit. Wenn auf Entfernung aus dem Dienst oder auf Ab
erkennung des Ruhegehalts oder auf Entzi.ehung ider mit 
der Ordination erworbenen Recht~ erkannt werden soll, 
ist Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

§ 60 . 
- Die Zuständigkeit der Disziplinarkammer lbe·stimm.t sich 

nach der Dienststelle, die das förmliche Disziplina:tV1erfoh
ren eingeleitet hat (§ 4). Sie bleibt von einem WecMel des 
Dienstverhältnisses des Beschuldigten unberührt. 

§ 61 
· (1) Die Mitg.Ueder der DisziplinarkammeT der Evan

gelisclJ.en Kirche in Deutsch1'and werden von dein Rat de·r 
Evangelischen Kirch1e in Deutschland ernannt. 

(2) Die Mitglieder des Disziplinarhofs der Evang.eli
schen Kirche in Deutschland wer:den vom Rat der Evan
gelischen Kirche in.Deutschland auf Grund von Vorschlags:-· 
listen der Gliedkirchen ernannt, in denen das Bekenntnis. 
des Vorgeschlagenen angegeben ist. 

(3) Das gliedkirchliche Recht be·stimmt, wer die Mit
glieder der gliedkircb,lichen Gerichte 1bestellt. 

(4) Für die Vorsitzenden und Beisitzer· der Gerichte 
sind mind~stens je zwei S.tellvertreter zu bestellen; Da-bei 
ist idie Reihenfolge ihres Eintritts m ·regeln. 

'§ 62 
(1). ·J:?ie Amtszeit der Mitglieder beträgt sechs Jahre. 

Sie können nach Ablauf der Amtszeit wiederbestellt wer
den. Scheid~t ein Mitglied wäihrenc:l. der Amtszeit .aus, so 
wird ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit bestellt. 

(2) Vor Be·ginn ihrer Tätigkeit wer.den· die ·vorsitzen
den und ihre Stellve:rtr~ter · durch die Stellen, die sie be
stellt haben, die Beisitzer durch. den Vo·rsitzenden ver
pflichtet, ihr Richteramt oin Bindung •an die Heilige Sc1!_rift 
und das Bekenntnis ihrer Kirche unparteiisch 1auszuüben. 

§ 63. 
(1) Das Amt eines Mitgliedes eines Disziplinarge:,:.ichts 

erlischt, · · · ·· 
a) wenn die rechtlichen Voraiussetzungen ·seiner Be-

steLlung weggefallen :sind, · . 
b)" wenn die Kirchenleitung nach .sorgfältigen Erniitt

lungen, in. deren Verlauf der· Betroffene zu hören 
ist, Tatsachen feststellt, die das Mitg.Jied so schwer 
belasten, da~ si~ gegen. eirien kirchlichen Amts
träger die Einleitung eines förmlichen V~rf.ahrens 
im Sinne dieses 'Gesetzes oder die vodäufige Un
tersagung der Amtsausübung reehtfe.rtigen würden, 

c) wenn das Mitglied sein Amt mit Zustimmung .de_r 
Kirchenleitung niederlegt. 

d) wenn das Mitglied infolge körperHcher oder gei
stiger Gebrechen zur Ausübung seines Amtes nicht 
mehr in der Llage ist. · 

(2) Das Amt. eines Mitgliedes_ eines Disziplinargerichts 
.ruht, wenn gegen das Mitglied als kirchlichen Amtsträger 
ein förmliches Verfahren im Sinne diieses Gesetzes ein
geleitet oder ihm die Amtsausillbung vorläufig untersagt 
wird. Das Ruhen endet mit rechtskräftigem Freispruch we
gen erwiesener Unschuld oder mit Einstellung. des VeT
fahrens gemäß § ·54 Abs. 1 Buchst. a. In, allen anderen Fäl
len erlischt das Amt mit Rechtskr.aft des Urteils oder der 
Einstellung des Verfahrens. 

(3) Das Erlöschen oder das Ruhen wird von der Stelle, 
die da:s Mitglied ernannt hat, festgestellt. 

. § 64 
(1) Für das Gericht bestellt der Vorsitzende einen 

Schriftführer und einen Stellvertreter. Der Schriftführer 
hat die Niederschrift in den Verhandlungen.des Gel'ichts 
zu führen. Der Schriftführer und sein Stellvertreter sollen 
der kirchlichen Ver.waltung angehören. . 

(2) Der Schriftführer ist vor Beginn seiner. Tätigkeit 
durch den Vorsitzenden auf s.ein Amt, insbesondere auf 
Verschwiegenheit zu verpfli~hten. · · · 

5. V e r f a h r e n v o r d e r D i s z i p 1 i n a r k a m m e r 
§ 65 

(1) Mit dem Eingang der Anschuldigungsschrift wird 
das Verfahren bei der Disziplinarkammer anhängig. Von 
diesem Zeitpunkt an kann die einleitende Dienststelle das 
Verfahren nicht mehr einstellen. 
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(2) Der Vorsitzende stellt dem Beschu1digten eine be
glaubigte Abschrift der Anschuldigungs-schrift zu uhrl. be
stimmt eine Frist, innerhaJ!b deren er sich schrirftlich dazu 
äußern kann. 

§ 66 
(ll Die einleitende Dienststelle kann bis zum Beginn 

der Verhandlung (§ 76 Abs. 1) neue A:oschuldigungs
punkte zum Gegenstand des Verfahrens machen. Teilt sie 
eine solche Absicht dem Vorsitzenden der Disziplinarkam
mer mit, so :hat dieser das Verfahren auszusetzen, bis der 
Vertreter der einleitenden Dienststelle einen Naditra.g 
zur AnsC'.huldigungsschrift vorgelegt oder die Fortsetzung 
des Verfahrens beantragt hat. 

(2) § 65 .Aibs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 67 . 
(1) Stellt sich heraus, daß eine Voraussetzung des § 54 

Abs. 1 vorliegt, so stellt der Vorsitzende der. Disziplinar
kammer das Verfahren ein. Die Entsd1eidung ist zu be
gründen und dem Vertreter der ein1eitenden Dienststelle 
und dem Beschuldigten zuzustellen. Auf übereinstimmen
den Antrag des Vertreters. der einleitenden· Dienststelle 
und des BeschuLdigten kann der Vorsitzende das Verfah
ren -auch dann f'.linstellen, wenn eine Voraussetzung des 

. § 54 Abs. 1 nidlt vorliegt. 
(2) Gegen die Entscheidung des Vprsitzenden kann 

innerhalb von z.wei Wochen ·die Entscheidung der Diszi
plinarkammer angerufen werden.· Die Disziplinarkamme·r 
entscheidet über die Einstellung durch Beschluß. end-
gültig. Absatz 1 Satz 2 gilt auch hier. · 

§" 68. 
(1) Nachdem die Äußeiungsfrist nach § 65 Abs. 2 oder 

§ 66 Abs. 2 ver.strichen· ist, findet; ·falls das Verfahren 
nicht eingestellt ist, di~ Verhandlurng statt. Den Termin 
bestimmt der Vorsitzende. · 
. (2) Der Vorsitzende lädt zu der Verhandlung den Ver
treter . der einleitenden D~enststelle, den :Beschuldigten 
und seinen Verteidiger. 'Er lädt die- Zeugen und Sachver
ständig.en, deren Erscheinen er für nötig hält, und ordnet 
das Herbeischaffen etwaiger Beweismittel an. 

(3) Die Namen der gela:denen Zoogen und Sachver
ständigen sind dem Vertreter der einleitenden Dienst
stelle, dem Beschuldigten und -seinem Verteidiger mitzu
teHen. Dem Beschuldigten und dem Verteidiger ist mit 
der Ladung. ferner ~ine Liste der Mitglieder des Gerichts 
und ihrer Stellvertreter mit dem Hinweis mitzuteilen, daß 
die etwaige Ablehnung eines Richters spätestens eine 
Woche vor dem Verhandlungstermin bei dem Gericht ein
gegangen sein muß. 

(4) Der Vertreter der einleitenden Dienststelle und der 
Beschuldi.gte können Zeugen und Sachverständige :stelleri. 
Das Gericht beschließt, ob sie zu ve-rnelhmen sind". 

§ 69 
(1) Die :Ladungen sind zuzustellen. . 
(2) Zwischen der Zustellung an den Beschuldigten und 

dem Termin der Yerhan!dlung müssen mindestens zwei 
Wochen liegen, wenn.der Beschuldigte nicht auf dioe Frist 
verzichtet. Als Verzicht gilt .auch, wenn er sich auf die 
Verhandlung eingelassen hat, ohne zu ragen, daß die 
Frist nicht eingeh,altert sei. 

§ '10 
(1) Zur Verhandlung soll der Beschuldigte persönlich 

er.scheinen. Die Verhandlung kann aber auch bei seinem 
Ausbleiben stattfinden .. Er kann sich durch einen Vertei
diger vertreten ·lassen. 

(2) Ist de·r 1Beschuldigte aJU:s zwingenden Gründen am 
Erscheinen verhindert und hat er es rechtzeitig mitgeteilt, 
so ist ein neuer Termin ;mr Verhandlung anzusetzen. Ist 
der Beschuldigte vorüber,gehend verhandlungsunfähdg, so 
k,ann der Vorsitzende das Ve-rf.ahren aussetzen und auch 
eine schon ,begonnene Verhandlung unterbrechen oder. 
vertagen. · 

(3) Der Vorsitzende hat vor Beginn der Verihandlung 
den. Termin. all!fzuheben rund das Verfahr·en einzustellen, 
wenn sich herausstellt, daß eine Voraussetzung des § 54 
Abs. 1 Buchst. ib oder c vorliegt. ; 

§ 71 
(1) Die Venhandlung ist nicht öffentlich. 
(2) Der Vorsitz·ende kann Vertreter kirchlicher Dienst

stellen und andere Personen, die ein berechtigtes Inter
f'.!Sse an der Verhandlung haben, zulassen. 



(3) Es bleibt dem gliedkirchlichen Recht vorbehalten zu 
bestimmen, daß de•r Vorsitzende zu seiner Unterstützung 
einen kirchlichen Mita!'ibeiter zuziehen kann. 

§ 12 
(1) Die Hauptverhandlung erfolgt in stänföger Gegen

wart der Mitgliede.r des Genichts, des ·Schriftführers und 
des Vertreters der einleitenden Dienststelle sowie des 

. Beschu1digten und des Verteidigers,· wenn sie erschienen 
sind. 

(2) Die -ständi.ge GegenwaTt der Mitglieder des Ge
richts gilt als gewahrt, wenn für ausfallende Mitgliieder 
Ergänzungsrichter eintreten, die der Vorsitzende zu der 
Hauptverhandlung zugezogen hat und die von Anfang an 
daran teHgenommen haben. · · 

§ 73 
. . (1) Die Leitung der Verhandlung, die Vernehmurug des 
Beschu1digten und . die Aufnahme· des Beweises erfolgt" 
durch den Vorsitzenden. 

(2) Der Vorsitzende hat den beisitzenden Richtern, dem 
Vertreter der einleitenden Dienststelle, dem Beschuldigten 
und dem Verteidiger -auf Verlangen z.u gestatten, Fragen 
an die Zeugen und Sachver.ständig·en zu stellen. Ungeeig
nete oder nicht zur Sache ·gehörende- Frageµ. kann der 
Vorsitzende zurückweisen. 

§ 74 
(1) Die Aufrechterhaltung der Ordnung fn der Ver

handlung liegt d~m Vorsitzenden ob. 
(2) Durch Beschluß des Gerichts können der Beschul

digte, der Verteidiger, Zeugen, Sachverständig·e und ·bei 
der Verhandlung nicht beteiligte Personen ·aus ·dem Ver
hano.lungsraum ve'rwiesen werden,·wenn isie den zur Auf
rechterhal~ung der Ordnung erlassenen Weisungen nicht 
Folge.leisten. 

§ 75 
(1) -Uber den Gang der Verhandlung ist ·eine Nieder

schrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und vom: 
Schriftführer zu unterzeichnen ist. Sie muß enthalten: 

a:) Ort und Tag der Verhandlung, 
b) die Namen der Richter, des Schtiftführe-rs, des Ver-. 

tneters der einleitenden Dienststelle und des ·etwa 
hinzmgezogenen kirchlichen· Mitarbeiters, · 

c) die Namen des Beschuldd_gteii, des Verte-tdigers,. der 
· Zeugen und Sachverständigen. _ 

. (2) Die Niederschrift ~uß den Gang. und die Engeb
nisse .der Verhandlung im. wesentlichen wiedergeben und 

. die Beobachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten ·er
sichtlich machen, auch die Bezeichnung der verlesenen 
Schriftstücke sowii.e die im Laufe "der V:erihandlung ge
stellten Anträge, die ergangenen Entscheidm1gen und die 
Urteilsformel enthalten. 

(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vorganges in 
der Ve'rhandlurug oder des WortlaJUtes eine:r Ausi:;age oder 
Äußerung an, so hat der Vorsitzende die vollständige 
Niederschrnilbung. und Verlesung· anzuordnen. In der. Nie
derschrift ist .zu bemerken, daß die Verlesung geschehen 
und die Genehmigung erfolgt ist, oder welche Einwendun
gen erhoben sind. 

§ 76 
(1) Die Verhandlung wird mit Schriftlesung eröffnet. 
(2) Nadl Aufruf der Sache trägt der Vo11Sitzende oder 

ein von ihm zum Berichterstatter ernannter· Beisitzer in 
Abwesenheit der Zeugen das Ergebnis. des bisheiigen 
Verfahrens in gedrängter Form vor. Aus den Akten und· 
B~iakten ist vonzut:mgen, was für eine Gesamtbeurteilung 
wichtig sein kann-. Der Bes.chu1digte wird, wenn· er er-schie
nen ist, zur Person und Sache gehört. 

§ 77 
(1) Nach Anhörung des Beschuldigten we-rden die Be

·weise erhoben. Die DisZJiplinarkammer hat alle.s zu tun, 
was zur Erforschung der Wahrheit notwendig ist. 

(2) Die Beweisaufnahme -ist auf die vorgeladenen Zeu
g.en IUild Sachverständigen sowie auf die anderen her1bei
geschafften Beweismittel zu erstrecken, es ·sei denn, daß. 
die· Beweiserhebung nach 'der Uiberzeugung des Gerüchts 
zum Zwecke der Verschleppung des Verf.ahrens .beantragt 

·ist. Nach der Vernehmung jedes Zeugen oder Sa&ver
st~ndigen sowie nach jeder Verlesu~g eiries Schriftstückes. 
ist. der· Beschuldigte zu fragen, ob er etwras zu erklären 
habe. 

. (3) Von d~·r Erhebung einzelner Beweise kann abge- · 
sehen werden, wenn ~~r Bescliuld:iigte, sein Verteidiger 

und der Vertreter der einleitenden Dienststelle damit ein
verstanden sind. Die. Erhebung eines Bew,eises muß ab
gelehnt werden, wenn -sie unzulässig ist. Sie soll abgelehnt 
werden, wenn die Disziplinarkammer .sie für unerheblich 
oder ungeeignet hält. Oie A!blehnung ·eines Beweisanfra
ges bedarf eines Gerichtsbeschlusses. 

§ 78 
(1) Urkunden und andere als Beweismittel dienende 

Schriftstücke sowie Urteile, deren· tatsächliche Feststel
lungen gemäß § 22 Abs. 1 der Entscheidung zugrun.de .ge
legt we.rden s.ollen, werden in der Verhandlung vedesen. 

(2) Beruht der Beweis auf der Wahrnehmung einer 
Person, so ist diese in .der Verhanldlung zu verneh~en. 
Die Vernehmung kann unbeschadet der in den Absätzen 3 
und 5 genannten Ausnahmen Illicht durch Verlesung der 
über eine früiher.e Vernehmung aufgenommenen Nieder
schrift oder einer schriftlichen Erklärung ·ersetzt werden. 

(3) Das Gericht kann beschließen, daß eine Nieder
schrift oder ·ein GutadJ.ten verlesen wird, wenn der Zeuge 
oder Sachverständige nicht erscheiinen kann oder wenn 
sein Ersclieine.il mit Schwierigkeiten verbunden ·wäre, die 
in keinem Verhältnis zu der Bedeutung seiner Aussage 
stehen würden, oder wenn der Zeuge nicht erscheint und 
anzunehmen ist, daß er1 auch in einem neuen Termin nicht 
erscheinen wi:r-d. 

(4) Zur Unterstützung des Gedächtnisses oder zur Auf
. klärung von Widersprüchen können Niederschrli.ften über 
frühere Vernehmungen des Beschuldigten oder der Zeu
gen in der Verhandlung verlesen werden. 

(5) Niederschriften 'über Vernehmungen von Zeugen 
und Sachverständig·en können auch dann verlesen werden, 
we_nn der Vertreter der einleitenden Dienststel1e, der Be
schu1digt~ u~d der Verteidiger damit einverstanden sind. 

(6) Zeugnisse und Gutachten· öffentlicher Behö:rde.n und 
Amtspersonen und ·ärztliche Atteste können .verlesen 
werden. 

§ 79 . 
. (1) Wenn die Disziplinarkammer weitere Beweiserhe

bungen .für erforderlich hält, kann , sie neu.e Zeugen oder 
Sachverständige vernehmen o_der eines. ihrer Mitglieder 
mit der Beweiserhebung beauftragen. Dazu ist die Ver
handlung zu unterbrechen oder zu vertagen. 

(2) Nötigenfalls kann die Vernehmung auch im Wege 
der Amtshilfe oder Rechtshilfe erfolgen. · 

§ 80 
(1) Bei unveränderter Besetzung des Gerichts \bleiben 

Unterbrechungen. von weniger als 3 Tagen unberück-
sic;:htigt. · · 

. (2) Eine Verhandlung muß von neuem .begonn:en wer
den, wenn sie insgesamt mehr als 30 Tage unterbrochen 
W1ar oder wenn die Besetzung des Gerichts sich geändert 
hat. In anderen Fällen kann die Verhandlung nach einer 
Unterbrechung von neuem begonnen wer.den. · 

§ 81 
(1) Nach Schluß der Beweisaufnahme werden die Ver

treter der einleitenden Dienststelle und dann der Be
schuldigte und sein Verteidiger gehÖTt. · 

(2) Der Beschuldigte hat das letzte Wo_rt. 
c § 82 

(1) Bei der Beratung und Abstimmung des Gerichts 
darf -außer den zur. Entscheid,ung 1bernfenen Mitgliedern 
nur der nach .gliedkirtjllichem Recht vom Vorsitzenden zu 
seiner Unterstützung etwa hinzugezogene kirchliche Mit
arpeiter (§ 71 Abs. 3) zugegen sein. 

(2) Kein Mitglied daTf sich der Stimme enthalten, .aueh 
wenn es bei der Abstimmung über eine vorher-g~gangene 
Frage in der Minde.rheit geblieben ist. 

(3) Die Abstimmung erfolgt in der Weise, daß zunächst 
der Berichterstatter; zuletzt der Vorsitzende, und die übrU.
gen Mitglieder nach dem Lebensalter stimmen, und zwar 
zunächst das jüngste Mitglied. _ · 

(4) Uber den Hergang der Beratung und Abstimmung 
haben alle Anwesenden Stillschweigen zu bewahren. 

(5) Vorstehende Bestimmungen gelten auch fQ.r Be
schlüsse des Gerichts. 

§ 83 
(1). Gegenstand der Urteilsfindung sinc;i nur die An

schu1digungspunkte, die ii.n tde·r Anschuldtgungsschrift u_nd 
ihren etwaigen Nachträgen dem Beschuldigten ·als Amts
pflichtv·erletzrung zur Last ·gelegt we:r:den. · 

(2) U\ber das Ergebnis _der Verhandlung entscheidet die 
Disziiplinarkammer nach· ihrer freien Uberzeugung. 
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§ 84 
(1) Das Urteil kann nur auf Einstellung. des Venfah

rens, FreispDUch oder Strafe lauten. Es entscheidet zu„ 
gleich, wer die Kosten des Verfahrens trägt. 

(2) Das Verfahren ist einzustellen, wenn eine Voraus
setzung des § 54 Abs. 1 vorliegt. Es kann eingestellt wer
den, wenn der Vertreter der einleitenden Dienststelle und 
der Beschuldigte es übereinstimmend beantragen. 

(3) Wenn eine Amtspflidltverletzung nicht erwiesen ist, 
ist auf Freispruch zu erkennen. 

. § 85 
(1) In einem Urteil, das auf Entfernung au:s dem Dienst 

oder .AJberkenming des Ruhegehaltes lautet, kann die 
Disziplinarkammer dem Beschuldigten auf Lebenszeit oder 
a:uf bestimmte Zeit einen Unterhaltsbeitrag :bewillig·en, 
wenn er dessen ·bedürftig und nicht unwürdig· erschefo.t. 
Der Unterhaltsbeitrag dar.f für längstens fünf Jahre höch
stens 15 v. H. und über diesen Zeitraum hinaus höchstens 
50 v. H. des Ruheg,ehaltes 'betragen, das der BeschuLdigte 
·im Zeitpunkt des Urteils erdient hat .. Daneben karin ·Kin
derzulage nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen 
gewährt werden. · 

(2) Jedes von der einleitenden Dienststelle oder fürem 
Vertreter eingelegte Rechtsmittel hat die Wirkung, daß 
die angefocht·ene Entscheidung· auch zugunsten des. Be
schuldigten geändert werden kann. · 

(3) Ist die Entscheidung nur von dem Beschuldigten 
oder nur zu SJeinen Gunsten ang.efochten worden, so darf 
sie .nicht zu ungunsten des Beschuldigten geändert werden. 

§ 90 
(1) Der zur Einlegung eines Rechtsmittels Berechtigte 

kann nach Beginn der Rechtsmittelfrist durch schriftliche 
Erklärung .gegenüber der Stelle, die die anfechtbare Ent
scheidriing getroffen hat, oder gegenülber der für die Ent
scheidung über das Rechtsmittel zuständigen Stelle auf die 
Einlegung verzichten oder das eingelegte Rechtsmittel, 
solan~e nicht darüber,. entschieden ist, zurücknehmen. In 
der Hauptverhandlung vor dem Di·sziplinarhof kann die 
Berufung auch durch mündliche Erklärung zurückgenom-. 
men werden. !)er Verteidi1ger bedarf zu dem Verzicht und 
der Zurücknahme .der ausdrücklichen Ermächtigung durch 

· den Beschuldigten. . 
(2) Wird ein von der einleitenden :D~enststelle zugun

sten des Beschuldigten eingelegtes Rechtsmittel zurück
genomn;ien; so hat die einleitende Dienststelle· die Zurück
nahme dem Beschuldigten zuzustellen. Nach der Zustel
lung beginnt für· den BeschuLdigten eine neue Rechts
mittelfrist, innerhalb deren e·r da.s Rechtsmittel ·einlegen 
kann. 

(2) Die Disziplinarkammer kann ·be·stimmen, . daß der 
Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise an Personen gezahlt 
wird, zu cter,en Unterhalt der Beschuldigte gesetzlich ver
pflichtet ist. Bestimmt das Urteil darü}Jer nichts, so ka~m 
auch die oberste Dienststelle. des. Beschuldigten die in 
Satz 1 vorgesehene.Bestimmung treffen. · b) Beschwerde 

(3) Der Unferhaltsibeitrag Wird, sofern im Urteil nichts § 91 
anderes bestimmt wird; von dem Zeitpunkt ab gezahlt, (1) Da.s Rechtsmittel der Beschwerde findet nur in den 
an dem die Dienst- oder Versorgungsbezüge .wegfallen. in diesem Gesetz bestimmten Fällen statt. · 

(4) Der Unterhaltsbeitrag wirid hinsichtlich s·eines Weg- (2) Die Einlegungsfrist beträgt zwei Wochen. 
· falles oder Ruhens und hinsichtlich des Einflusses, den (3) Die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, 
etwaige Bezüge aus einem öffentlichen Dienst auf ihn kann der Beschwerde abhelfen. · 
haben, wie ein Ruhegehalt behandelt. (4) me für die Entscheidung über die Beschwerde zu-

§ 86 ständige Stelle hat die etwa erforderl.ichen Ermittlungen 
(1) Das Urteil wird durch Verlesen der' Urteilsformel vorzunehmen oder ihre Vornahme durch die Stelle, deren 

und Mitteilung der wesentlichen Urteilsgründe am Entscheidung ·angefochten ist, anzuordnen. 
Schlusse der Verhandlung oder spätestens in einem binnen (5) Sind die Disziplinarkammer oder de·r Disziplinarhof 
einer Woche stattfindenden Verkündungstermin verkün-" für 'die Entscheidung über die Beschwerde zusfändig, so 
det. Es ist .schrdftlich abzufassen und mit Gründen zu ver- entscheiden sie durch Beschluß. 
sehen. Wird der Beschuldigte freigesprochen, so müssen . . (6) Die Entscheidung über di:e Beschwerde ist Z'l.l be-
die Urteilsgründe ergeben, o.b der Freispruch mangels gründen und zuzustellen. 
Beweises einer schuldhaften Amtspflichtverletzmig oder c) B e r u f u n g 
wegen erwiesener-Nichtschuld erfolgt. Hat die Disziplinar- § 92 
kammer einen ·Beweisantrag nach§ 11 Abs. 3 für unerheb- (1) Ge•gen das Urteil der Disziplinarkammer können 
lieh erklärt; so i·st diese Maßnahme zu begründen. Dasselbe der Beschu1digte und die .einleitende Dienststelle bis zum 
gilt, wenn ein Unterhaltsbeitrag bewilligt ist. In den Fäl- Ablauf eines Monats nach Zustellung Berufung an den 
len des § 12 müssen die Gründe auch ergeben, W:eshalb zuständigen Disziplinarhof einlegen. Der Vorsitzende der 
die mit der Ordination erworbenen Rechte beibehalten Disziplinarkammer kann die Berufungsfrist vor ihrem Ab
werden. lauf durch eine Verfügung, die zuzustellen ist, aillgemessen 

(2) Da.s Urteil ist von dem Vorsitzenden und minde- verlängern, wenn besondere Umstände es rechtf.eritigen. 
stens zwei Mitgliedern der Dis7iiplinarkammer, die bei (2) Bei oder alsbald nach Einlegu:ö:g der Bemfung. be
der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiiben. Ist stellt die einleitende Dienststelle für ·Sich einen Vertreter, 
der Vorsitzende. an der Unterschrift V'erhindert, so unter- ·. auf den die Bestimmungen des § 48 Abs. 2 und 3 Anwen
schreibt an seiner Stelle ein anderes Mitglied unter An- dung finden. Die Bestellung ist dem Beschuldigten mit-
gabe des Vethinderungsgrundes. . 2juteilen. · 
. (3) Dem Beschuldigten und der einLeitenden Dienst- § 93 

stelle ist das Urteil zuzustellen. Spätestens hierbei ist der (l) Die Berufung kann durch. ausdrückliche Erklärung 
Beschuldigte über das zulässige Rechtsimittel zu belehren. auf das Strafmaß, insbesondere auch auf die Bemessung 

6. R e c h t s m i t t e l i m f ö r m 1 i c h e n 
D i·s zi p-1 in a r verfahren 

a) A 11 g e m e d n e B e ·St im in u n gen 
§ 81 

Der Beschuldigte ist bei der Zustellung von Entschei
dungen, g:egen die ihm ein Rechtsmittel zusteht, überi das 
Rechtsmittel zu belehren. 

§ 88 
(1) Die Rechtsmittel, die nach diesem Geset·z zulässig 

sind, sind schriftlich . bei der S~elle einzulegen, die die 
angefochtene Entscheidung getroffen hat. Die· Einlegungs
frist ist auch .gewa'hrt, wenn während ihres Laufes das 
Rechtsmittel bei der Stelle eing.eht, die ·darüber zu ent
scheiden hat. 

(2) Ein Irrtum in der Bezeichnung des Rechtsmittels ist 
unschädlich. 

§ 89 
(1) Die einleitende Dienststelle und ihr Vertreter kön

nen von den ihnen zustehenden Rechtsmitteln auch zu
gunsten des Beschuldigten Gebrauch machen. 
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des Wartegelde,s (§§ 5 Albs. 2, 8, 10 Abs. 3, 13) und die 
Frage der ·Belassung der mit der Ordination verliehenen 
Rechte (.§§ 5, 12) sowie auf die "Frage der Bewilligung 
eines Unterhaltsbeitrages (§ 85) beschränkt werden. Die 
Beschränkung hat die Wirkung, daß da·s Urteil nur inso
weit der Nachprüfung durch den Disziplinarhof runterliegt. 

(2) Die Kostenentscheidung allein kann nicht ange
fochten werden„ 

(3) Wird die Berufung nicht beschränkt, so gilt der 
ganze Inhalt des Urteils als angefochten. 

§ 94 
(1) Binnen zwei Wochen nach Ablauf der 'Berufungs

frist ist die Bernfung zu begründen. Für die Begründung 
gilt § 92 Abs. 1 Satz 2 sinngemäß. · 

(2) In der Begründung soll angegeben werden,. inwie
weit das U.rteil angefochten wird, welche Änderungen be-
ap.tragt und wie diese Anträge begründet werden. · 

. (3) Neue Tatsa,chen und ·Beweismittel, die nach Abla.JUf 
der Begründungsfrist vorog·ebracht werden, braucht der 
Di•sziplinarhof nicht zu beri,icksichtigen, w.enn nach seiner 
Uberzeugung die Verspätung auf einem Verschul~en be-
ruht. · 



§ 95 
(1) Der Vorsitzende der Disziplinarkammer kann die 

Berufung ·als unzulässig verwerfen, wenn sie .sich nur ge
gen die KostenentsCheidung richtet oder wenn sie ver
spätet eingel·egt wird oder nicht rechtzeitig ·begründet 
worden ist. Die Entscheidung ist zuzustellen. · · 

(2) Gegen die Entscheidung ist BeschwerQ.e. ian den 
Disziplinarhof zulässig; Der. Disziplinarhof kann die Ent
scheidung auch dann aufheben, wenn er die Entscheidung 
über die Zulässi1gkeit der Berufung ·dem Urteil vorbehalten 
wilL 

§ 96 
(1) Wird die Berufung nicht als unzulässig verworfen, 

so werden die Berufungsschrift und die Berufungsbegrün
dung der einleitenden Di·enststelle oder,- wenn diese Be
rufung eingelegt hat, dem Beschuldigten in beglµuibigter 
Abschrift zugestellt. · 

(2) Die Berufung kann binnen zwei Wochen nach der 
Zustellung schriftlich beantwortet werden. Der- Vorsit-

. zende der Disziplinarkammer kann die Fri'St durch eine 
Verfügung, die gleichzeitig mit den Schriftstücken nach 
Abs.atz 1 zuzustellen ist, angemessen ve:r;-Jä..Iigern, w~nn 
besondere Umstände es rechtfertigen. 

§ 91 
(1) Nach Ablauf der- Beantwortungsfrist werden die· 

Akten dem Disziplinarhof übersandt. 
(2) Liegen die Voraussetzungen des § 95 Abs. 1 vor, so. 

kann der Vorsitzende des Di:sziplinarhofs oder der Diszi-
. plinarhof durch Beschluß die Berufung a1s unzulässig ver-. 
werfen. Die Entscheidung ist zu begründen und zuzustel
len. Ge.gen die Entscheidung des Vorsitzenden .findet He
schwerde an den Disziplinar:hof statt. § 95 Abs. 2 Satz 2 
findet Anwendung. 

(3) Wenn eine der Voraussetzungen des § 54 Abs. 1 
vorliegt, kann das Verfahren vör Beginn der Hauptver
handlung durch den Vorsitzenden· des Pisziplinarhofs 
oder durch Beschluß des Disziplinarhofs eingestellt wer
den. § 67 Abs. 2 'findet sinngemäß Anwendung. 

· Entfern,ung aus dem Dienst oder bei Geistlichen im Ruhe
stand auf Aberkennung des Ruhegehaltes erkannt werden 
wird. 

(3) Ist in einem noch .nicht rechtskräftigen Urteil ein 
Unterhaltsibeitrag bewilligt, so ist dem Beschuldigten ~in
destens ein dem Betrag des Unterhaltsbeitrages gleich
kommender Teil seiner Bezüge zu ·belassen. 

§ 101 
Die einleitende Dienststelle kann die Maßnahmen nach 

§ 100 jederzeit wieder aufheben. Sie sind mit dem rechts
kräftigen Abschluß des Verfahrens be-endet. Ist in erster 
Instanz ein Freispruch 1erfolgt, so tritt die Maßnahme des 
§ 100 mit Verkündung des Urteils außer Kraft. 

§ 102 
(1) Die nach § 100 einbehaltenen Beträge verfallen, 

- wenn rechtskräftig .auf Entfernung aius dem Dienst oder 
aU:f Aberkennung des Ruhegehalts erkannt wird oder 
wenn das Verfahren eing·estellt wird, weil ein Umstand 
eingetreten ist, der den Wegfall aller Dienstbezüge ohne-, 
hin, zur Folge, hat. Das gilt nicht für den Fall, daß der Be
schuldigte vor dem rechtskräftigen Abschluß des Verfah
rens stirbt. 

(2) Wenn die einbehaltenen Beträge nicht nach Absatz 
1 verfallen, sind sie nachzuzahlen, sobald das Verfa:hren 
rechtskräftig aibgeschlossen ist oder die einleitende Dienst
steU.e es eingestellt hat. Die Kosten des Disziplinarverfah
rens, die der Beschuldigte .zu tragen hat, können davon 
aibgezOigen werden. · 

Abschnitt VI 
Wieder~ufnahme des Verfahrens 

1. Zulässigk·eit des.Verfahrens 
§ 103 

(1) Ein rechtskräftig abgeschlossenes förmliches Diszi
plinarverfahren kann auf Antrag wiederaufgenommen 
werden. · 

(2)· Die ·wiedera.rufnahme kann beantragt werden von 
der einleitenden Dienststelle, von dem Beschuldigten und . . § 98 

(1) Wird das Verfahren nicht eingestellt, so setzt der. 
Vorsitzende des Disziplinarhofs Termin zur Verhand
lung an. 

(2) Für das weitere Verfahren gelten die Vorschriften 
für das Verfahren vor der Disziplinarkammer (§§ 68 bis . 
86) sinngemäß. Das ang·efochtene Urteil ist z~ verlesen. 

(3) Der ·Disziplinarhof kann die B:erufung durch. Urteil 
als unzulässig verwerfen oder in der Sache selbst ent
scheiden oder, wenn er schwerwiegende Mängel des Ver
fahrens festgestellt hat oder eine weitere Aufklärung für 
erforderlich hält1 die Sache zur nochmaligen VerhandiU[lg 
an .die zuständige Disziplinarkammer zurückverweisen. 
Der Disziplinarhof kann, wenn er in der Sache selbst ent
scheidet und· nicht die Berufung als unbegründet zurück· 
weist, das Urteil der Disziplinarkammer ändern oder auf-

· seinem gesetzlichen Vertreter und nach seinem Tode von 
seinem Ehegatten, .seinen .Verwandten auf- und· aibstei
gender Linie und seinen Geschwistern. Wer .erst nach dem 
Tode des Beschuldigten antragsberechtigt ist, kann den 
An~rag._ nur stellen, wenn er sich gleichzeitig verpflichtet, 
die Kosten des Verfahrens zu tragen, soweit sie ihm auf
erlegt werden. Im übrigen hat der Antragsteller im Ver
fahren dieselben Befugnisse, die der Beschuldigte haben 
würde. 

heben. · 

'1. Rechtskraft 
§ 99 

(1) Entsch.eidungen der Disziplinarkammern und der 
Vorsitzenden der Disziplinargerichte werden -mit dem Ab
lauf der Rechtsmitte'lfrist rechtskräftig, wenn ein zulässi
ges Rechtsmittel nicht eing1elegt ist. Wird aruf &echtsmittel · · 
verzichtet oder werden die ein,gelegten Rechtsmittel zu
rückgenommen, so tritt die Rechtskraft in dem Zeitpunkt 
ein, in dem die- Erklärung des Verzichts oder der Zurück
nahme dem DisziplinaDgericht zugeht. 

(2) Entscheidungen des Disziplinarhofs werden mit der 
Verkündung r.echtskräftig. 

8. Vor 1 ä u f i g e -Dienstenthebung 
§ 100 

(1) Die einleitende Dienststelle kann einen Geistlichen 
vorläufig des Dienstes entheben, wenn ein förmliches Ver
fahren gegen ihn eingeleitet wird oder eingeleitet worden -
ist. Wenn in dem Vierfahren voraussichtlich auf Entfernung 
aus dem Di:enst erkannt werden wird, kann sie gleichzeiti'g 
oder später anordnen, daß 'ihm ein Teil seiner jeweiligen 
Dienstbezüge (§ 8), höchstens· a:ber die Hälfte einbehalten 
Wird. . 

(2) Bei Geistlichen im Warte- oder Ruhestand kann an
geordnet werden, daß bis zu 1/a des Wartegeldes oder 
Ruhe~ehaltes einbehalten wird, wenn voraussichtlich auf 
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(3) Der Beschuldigte kann sich eines Verteidigers be- -
dienen. · 

§ 104 
Der W~ederaufnahmeantrag muß auf einen gesetz

lichen Grund ·gestützt sein. Ein solcher liegt nur vor, wenn 
1. auf eine Strafe erkannt ist, die nach Art oder Höhe 

gesetzlich unzulässig war, und kein Rechtsmittel 
gegen das Urteil •eingele·gt werden konnte, 

2. :p.eue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht w·er
den, die geeignet s1nd, eine andere Entscheidung 
zu .begründen, und von denen der Antragsteller 
glaubhaft madit, daß er sie nicht schon im aibge-

. schlossenen Verfahren rechtzeitig. geltend machen. 
konnte, 

3. die Entscheidung~ auf dem Inhalt ·einer fälschlich 
angefertigten o:der ·verfälschten Urkunde oder auf 
einem -Zeugnis oder Gutachten beruht, das vor
sätzlich oder fahrlässig falsch a:bgegeben worden 
ist, 

4. ein gerichtliches Urteil, auf dessen tatsächlichen 
Feststellungen das kirchengerichtliche Urteil be
ruht,. durch e~n ande11es _ rechtskräftig·es Urteil auf-
gehoben worden ist, . 

5. der Beschuldigte nachträglich ein Dienstvergehen 
glauibhaift eingestanden hat, das in dem abgeschlos
senen Verfahren nicht festgestellt werden konnte, 

6. ein Mitglied des Disziplinarg·erichts sich in - der 
Sache einer strafbaren Verletzung seiner Amts-
pflicht schuldiig gemacht hat, _ · 

7. im Disziplinargericht ein Mitglied bei der Entschei
dung mitgewirkt 'hat, das kraft Gesetzes ausge
,schlossen war, sofern nicht die Gründe für den ge
setzlichen Ausschluß schon erfolglos geltend ge
macht worden waren. 



§ 105. 
Die Wiederaufnahme auf Grund von § 10:4 Nr. 3 und 6 

ist nur zulässig, wenn die behauptete Handlung zu einer 
rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung -geführt hat 
oder ein strnfgerichtliches Verfahren aus "anderen ·Grün• 
den als wegen Mangels an Bew.eisen nicht eingeleitet oder 
durchgeführt werden kann. 

2. V e r f a h r e n 
§ 106 

Der Wiederaufnahmeantrag ist schriftlich an das Diszi
plinarg·ericht zu richten, dessen Entscheidung angefochten 
wird. Er muß rden gesetzlichen Grund der Wiederaufnahme 
und die Beweismittel bezeichnen. 

§-107 
Uber die Zulassung des Antrages entscheidet da_s Diszi

plinargericht, dessen Entscheidung angefochten wird, Es 
kann dazu erforderlichenfälls Ermittlungen _anstellen. 

§ 108 
(1) Das Disziplinargericht verwirft den Antr:ag durch 

Beschluß, wenn es die gesetzlichen Voraussetzung·en für 
die Zulassung -des Antrages nicht für gegreben oder den 
Antrag für offensichtlich unbegründet hält. 

(2) Der Beschluß ist dem Antragsteller. und dem Ver
. treter der einleitenden Dienststelle zuzustellen. 

(3) Gegen ·einen nach A1bsatz 1 ergehenden Beschluß 
der Disziplinarkammer ist die Beschwerde: zulässig.. · 

§ 109 
(1) Verwirft das Disziplinang.ericht den Antrag nicht, 

so beschließt es die Wiederaufnahme des Verfahrens. Die
ser Beschluß berührt das angefochtene Urteil nicllt. 

(2) Für das weitere Verfahren.ist die Disziplinarkam
mer zuständig, di-e in dem früheren Y.erf crhren im ersten 
Rechtszug entschieden hat. 

(3) Lautet das angefochtene Urteil nicht auf Amts
enthebung, auf Entfernung aus dem Dienst oder auf Ab-_ 
erkennung des Ruhegehaltes, .1SO werden mit dem W:leder
aufnahmeantrag die Maßnahmen nach § 15. und mit der 
Wiederaufnahme:verfügung die Maßnahmen naC:h § 100 
zulässig. 

§ 110 
(1) Nadi Abschluß •der Ermittlungen bringt der Vor

sitzende des Disziplinarg_erichts die Sache zur Verhand
lung. Die Vorschriften für ein erstmalig anhängiges Ver
fahren gelten sinngemäß. 

(2) Das Urteil kann die frühere Entscheidung aufrecht
erhalten oder sie aufheben ·und anders entscheiden. 

(3) War in dem früheren Urteil auf Entfernung aus dem 
Amt, auf Entlassung aus dem Dienst· oder auf Aberken-. 
nung des Ruhegehalts erkannt, so ist das wiederaufge
nommene Verfahren nicht deshalb einzustellen, weil nach 
Verkündung des Urteils eine der Vorauss·etzungen des 
§ 54 Absatz 1 b oder c eingetreten ist. 

(4) Wenn es die einleitende Dienststelle ibeantragt, 
kann das Disziplinargericht ohne mündliche Ve·rhandlun.g 
durch Bes.chluß unter Aufhebung der früheren Ent•schei
dung au:f Freispruch erkennen. Der "Be·schlUß wird mit Zu
stellung rechtskräftig. 

§ 111 · 
(1) Wird im wieder~ufgenommenen Verfahren ei~ Ur

teil aufgehoben, durch· das auf Amtsenthebung, auif Ent-
. fernung aus dem Dienst oder auf Aberke:Q.nung des Ruhe
gehaltes erkannt war, so wirken das neue Urteil oder der -
Beschluß nach § 110 Absatz 4 hinsichtlfch der Bezüg•e und 
der· rechtlichen Stellung des Beschuldigten so, wie wenn 
sie im Zeitpunkt des früheren Urteils ·an dessen Stelle 
ergangen wären. · 

(2) Bezüge, auf die der Beschuldigte oder seine Hinter
bliebenen danach noch Anspruch haben, sind nachzuzah
len. Der in der Zwischenzeit bezogene A11beitsverdienst 
sowie Zahlungen, die auf Grund des früheren Urteils oder .. 
der durch das Urteil rgeschaffenen Verhältnisse geleistet 
sind, werden angerechnet. Der· Beschuldigte ist verpif.lich.:. 
tet, über die von ihm inzwischen erhaltenen Be·züge Aus
kunft zu geben. -Hättie der Beschuldigte nach dem neuen 
Urteil sein Amt nicht verloren, so erhält er na_ch ·Rechts
kraft dieses Urteils, wenn die Stelle inzwischen anderwei
tig besetzt worden ist1 die diesem Amt ~ntsprechenden Be
züge. Er ist zur Dienstleistung und zur Ubernahme eines 
neuen Amtes wie ein Geistlicher im Wartestand ver
pflichtet. 

(3) Sind in rder Zwischenzeit Umstände eingetreten, die 
una:bhängig von dem früheren Urteil die·Bezüge oder die 
rechtliche Stellung des Beschuldigten verändert hätten, 
so behalten sie ihren Einfluß. · 

(4) Wird nach dem Urteil im wiederaufgenommenen 
Verfahren -gegen den Beschuldigten ein neues Verfahren. 
mit dem Ziele der Entfernung· aus dem Dienst oder der 
Aberkennung· des Ruhegehaltes eingel·eitet, das in .der 
Zwischenzelt rdeshafü nicht eing,eleitet werden konnte, 
weil das frühere Urteil das :Dienstverhältnis beendet rhatte, 
so können die nachzuzahlenden Bezüge einbehalten wer
den. Sie verfallen,' wenn in dem neuen Verfahren auf Ent
lassimg aus dem "Dienst oder auf Aberkennung des Ruhe-
gehaltes erkannt wird.· · 

§ 112 
(1) Dem im wiederaufgenommenen Ver.fahren Freige- · 

sprochernen kann über die in § 11 l Absatz ·2 genannten Be
züge hinaus auf Antrag eine Entschädigung gewäh11t wer
·den. Der Antrag ist inn~rhalb eines Monats nach rrechts
kräfügem Abschluß des Wiederaufnahmeverfahrens zu 
stellen .. 

(2) .Uber die Höhe der Entschädigung entscheidet die 
oherste Dienststelle der Klirche, die da.s Verfahren einge
leitet hat, nach billigem Ermess·en. 

A b s .c h n i t t V II 
Entiiehung .des Unterha~tsbeitrages 

§ 113 
(1) Einen nach § 85 hewilligten Unterhaltsbeitrag kann 

die Disziplinarkammer auf Antrag .der einleitenden Dienst
. stelle durch Beschluß ganz oder teilweise en'tziehen, wenn 
sich der Bestrafte durch sein Verhalten der Bewilligung 
als unwürdig ·el"iWiesen . oder wenn sich .seine wirtschaft-

. liehen Verhältnisse wesentlich ·gebessert haben. 
(2) De~ Vorsitzende der Disziplinarkammer- -oder ein 

von ihm: bestimmter Beisitzer nimmt die nötigen Ermitt
lungen vor. Dem Bestraften ist Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

(3) Der Beschluß ist dem Bestraften zuzustellen. Gegen 
den Beschluß ist Beschwerde an den Disziplinarhof zu
lässig, der endgültig durch Beschluß entscheidet. 

Abs c h.n i t t V 111 
. Kosten 

§ 114. 
(1) Die Kosten des Ver.fahrens können dem Bes.chul~ 

digten ·ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn -er zu 
einer Dienststrafe ·verurteilt wird. Daisselibe giJt, wenn ein 
Verfahren gegen einen Geistlichen im Ruhestand deshalib 
eingestellt wird, weil die einleitende Dienststelle oder das 
Disziplinargericht zwar ein Dienstvergehen für erwiesen 
ansieht, aber die Kürzung od1er A:berkennung des Ruhe
gehaltes nicht für gerechtfertigt hält. 

(2) Die einleUende Dienststelle kann dem Beschuldigten 
die Kosten des förmlichen Ver:fahrens auch dann ganz oder 
teilweise auferlegen, wenn sie.das Verfahren einstellt oder 
eine Disziplinarverfügung erläßt. 

(3) Nicht zu· den Kosten des Verfahrens g·ehören die 
Kosten für die Besetzung der Disziplinargerichte. 

§ 115 
Im Falle des Freispruchs wegen erwiesener Unschuld 

ist im Urt~il zu .bestimmen, daß dem Beschuldigten die 
Verteidigungskosten in einer vom Gericht festzusetzen
den Höhe erstattet werden. 

§ 116 
(1) Hat der Beschuldigte· ein Rechtsmittel erfolglos ein

gelegt oder· wi.eder zurück:genommen, so können ihm die 
durch die Einlegung des ReChtsmittels entstandenen Ko
sten auferloegt werden. 

(2) Für· die Kosten, die durch einen Wiederaufnahme
antrag entstehen, gilt Absatz 1 sinngemäß für den Be
schuldigten oder denjenigen, der nach dessen Tode an 
seiner Stelle den Antrag gestellt hat. 

§ 117 
(1) Kosten, die nicht dem· Beschuldigten oder in ·einem 

wieder.aufgenommenen Verfahren dem sonstigen Antrag
steller auferlegt ·sind, trägt die Kirche, deren Dienststelle 
das Verfahren eingeleitet hat. · · 

(2) Die~er Kirche können auch die notwendigen ~us
la·gen des Beschuldigten oder im WiederaufnahmeoVerfah
ren des sonstigen Aritragstelle-rs (§ 103 Abs. 2) ganz oder 
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te~lw.eise auferlegt werden, wenn der Beschuldigte frei
gesprochen 09.er wenn das Verlahren eingestellt wird, 
ohne daß dem Beschuldigten Kosten auferlegt werden. So
weit dem Bescliuldigten notwendige Auslagen infolge 
eines Rechtsmittels er:wa~hsen sind, das die einleitende 
Dienststelle erfolglos eingelegt oder wieder zurückgenom
men hat, müssen sie der Kirche auferlegt werden.· 

§ 118 
(1) Die Kosten, die der Beschuldigte oder im Wi-eder

aufnahmever.fahren der sonstige Antragsteller zu tragen 
hat, und die Auslagen, die ihm zu erstatten sind, setzt die 
Geschäftsstelle der Disziplinarkammer fest. _Sie- erteilt dar
über einen Kostenbescheid, der den Beteiligten zuzustellen 
ist. 

(2) Geg.en den Kostenbescheid ist Beschwerde an den 
Vorsitzenden der Diszipli!Ilarkammer und gegen dessen 
Entscheidung weitere Beschwerde an den Vorsitzenden des 
Disziplinarhofs zulässig. Dieser entscheidet -endgültig. Die 
Beschwerdeentscheidung ist zuzustellen. · 

§ 119 
(1) Die Kosten, die dem Beteiligten auferlegt sind,, kön

nen ihm von seinen Dienstbezügen, seinem Wartegeld 
oder s·einem Ruhegehalt .a1bgezogen werden. · 

(2) Die Ko.sten, die der Beschuldigte oder in einem wie
. deraufgenommeneil Verfahren .ein sonsti-ger -Antragstel
ler zu erstatten hat, fließen der .Kirche zu, der sie er-
wachsen sind. · 

Abschnitt IX~ 
Begnadigung 

§ 120 
(1) Der Rat der Evangelischen ;Kirche in D~utschland 

und die nach gltedkirchlichem Recht zuständigen Dienst
stellen der Gliedkirchen können Dienststrafen im Gnaden

·wege mildern oder ierlassen.-
(2) Der Rat der EvangeUschen Kirche in Deutschl.and 

übt c;las Gnadenrecht aus, wenn in erster Instanz die-Diszi
plinarkammer der Evangelischen Kirche in Deutschland 
entschi1eden hat, die nach gliedkirchlichem Recht zustän
dige Dienststelle, wenn in erster Insta,nz die Di.s.ziplinar
kammer der Gliedkirche entschieden hat. 

Ab.schnitt X 
Entziehung und Vei-Iust der· mit der Ordination 

· erworbenen Rechte 

§ 121 
(1) Einem olidini~rten Geistlichen, der einem in der 

Evangelischen Kirche in D,eutschland- geltenden Bekennt
nis angehört, aibe:r nicht Geistlicher im Sinne des § 1 ist, 
können föe :mit der Ordination erworbenen Rechte ent-

. zogen werden, wenn er die von ihm mit der Ordination 
übernommenen ,pflichten verletzt hat. 

(2) Für das Ver.f.ahren: ·gilt diese Ordnung entsprechend 
mit der Maßgabe, da·ß die nach §. 4 zuständige Dienststelle 
die Dienststelle der Kirche ist,_ der der Geistliche angehört 
oder in der er -seinen Wohnsitz hat. 

(3) Mit der Entziehung der mit der Ordination erwor
benen Rechte treten die Rechtsfolgen des § 12 ein. 

§ 122 
(1) Ein Verzicht auf die mit de·r Ordination erworbenen 

R.echte :b~darf der Annahme-durch die o~berste Dienststelle. 
Der Verzicht kann nur angenommen werden, .wenn die 
Gründe für den Verzicht schriftlich Iii~ergelegt und von 
dem Geistlichen durch seine Unterschrift anerkannt sind. 

(2) Mit der Annahme deii Verzichts treten die Rechts
folgen der §§ 11 und 12 -ein. 

Teil ·B 
Veriahren gegen Kirchenbeamte· 

§ 123 
(1) Wenn_-ein Kirchenbeamter in oder außer dem Dienst 

schuldhaft Pflichten verletzt, die er durch sein Amtsgelöb
nis übernommen hat, kann gegen ih_n wegen Aip.tspflicht
verletzung ein Disziplinarverfahren nach diesem Gesetz 
stattfinden. 

(2) Die Bestimmungen des Teiles A dieses Gesetzes 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 124 
Kirchenbeamter ist, wer zur Evangelischen Kirche in 

Deutschland, zu einer Gliedkirche, zu einer Kirchen-: · 
gemeinde oc;ler zu einem kirchlichen Gemeinde- oder Syno
dal verband in einem Dienstverhältnis steht,· das als Kir
chenbeamtenverhältnis ·begründet worden ist. 

§ 125 
Ist der Beschuldtgte ein Kirchenbeamter, so tritt bei den 

Disziplinarg.erichten an die Stelle eine·s geistlichen B~i
sitzers ein Kirchenbeamter aus der Laufbahn des ae
schuldigten. -

_§ 126 
Es blei!ht dem gliedktrchlichen Recht überlassen, dieses 

Gesetz auf Träger anderer kirchlicher Dienste. auszu
Q.ehnen. 

§ 127 
Dehnt eine Gliedkirche die Anwendung dieses Ge

setzes rauf Träg.er anderer kirchlicher Dienste als die der 
Pfarrer und Kirchenbeamten aus, so kann- sie bestimmen, 
daß ein g·eistlicher Beisitzer durch einen Beisitzer des be
trefrfenden Dienstes ersetzt wird. 

§ 128 
Bei Bestimmung der Reihenfolge -der Stellvertreter 

(§ 61 Abs. 4) ist zu re·g~ln, welcher geistliche Bei.sitzer im 
Falle.der§§ 125 und 121 durch einen Kirchenbeamten oder 
durch ·einen am;leren Beisitzer -ersetzt wird. 

§ 129 
Es bleibt dem gliedkirchlichen Recht vorbehalten, Be

stimmungen darüber zu treffen, welche DiSziplinarkammer 
für_ die höb,eren Beamten der GUedkirchen zuständjg ist. 

Teil C 
Ubergangs- _und Scblußbestimmungen 

. § 130 

Be.st8ihen in ·einer Gliedkii:-che keine Vorschriften über 
Pfarrer im WarteS'tand, so sind in Anwendung dieses Ge
setzes die Bestimmungen des Kirchenbeamtengesetzes der 
Evang;elischen Kirche in Deutschland vom 18. März 1954 
über den Wartestand .sinngemäß anzuwenden. -

§ 131 . 
(1) · Änderungen dieses Gesetzes bedürfen, soweit eine 

beteiligte Gliedkirche davon berührt wird, ihret Zu
stimmung . 

(2) Eine Gliedkirche kann nach Fühlungnahme mit der 
Evangelisch~n Kirche in Deutschland durch gliedkirchliches 
Recht die Geltung des vorstehenden Gesetzes für -ihren 
Bereich .aufheben. 

§ 132 
(1) Dieses Gesetz tritt für die Amtsstellen der Evange

lischen Kirche in Deutschland mit .seiner Verkündung, für 
die beteiligten Gliedkirchen nach ihr.em Recht in Kraft. 
Damit werden alle bisherigen Vorschriften, ·soweit sie die
sem Gesetz widersprechen, hinfällig. 

(2) Der _Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und, soweit das Disziplinargesetz das .gliedkirchHche Recht 
als maß.gebend tbezeichnet. oder nicht .berührt, di'e Leitun
gen der Gliedkirchen erlassen die nöU.gen Uberleitungs
und Durcb!füh_rungsvorschriften. 

Espelkamp, den 11. März 1955. 

Der Präses der Synode 
rder Evangelischen Kirche in Deutschland 

D. Dr.von Die t z e. 

_ Das kirchliche Amtsbla„tt erscheint nach B~darf. Hera~sgeber: Kirchenleitung der evangelisch'-lutherischen Kirche in Lübeck. 
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